
Bürgerliches Gesetzbuch.
Vom 18. August 1896.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Erstes Buch 1.

Allgemeiner Theil?.

Erster Abschnitt.

Personen 4).
Erster Titel. Die Volljährigkeit tritt mit

» der Vollendung des einund-
Natürliche Personen. zwanzigsten Lebensjahrs ein ).

§ 1. Die Rechtsfähigkeit6)des 3. Ein Minderjähriger, der das
 Menschen beginnt mit der achtzehnte Lebensjahr vollen-

Vollendung der Geburt?. det hat, kann durch Beschluß des

1) Die Haupteintheilung des bürgerlichen Rechts überhaupt u. dieses Ge-
setzbuchs insbes. s. oben Einleitung. S. XI—- XII.

2) Die im „Allgem. Theile“ fehlenden Regeln über die Anwendung des
Bürgerlichen GB. und deren räumliche und zeitliche Grenzen s. im Einführungs-
gesetz, an den in der Einleitung oben S. XXII—XXIII angegebenen Stellen.

3) Ueber das Gewohnheitsrecht s. oben Einleitung S. XXIII, XXIV
und die dort angegebene Literatur.

1) = Rechtssubjekte. Ueber die sog. Personlichkeitsrechte (Individualitäts=
rechte) s. u.Anm. 1 zu § 12.

5) Im Personenrecht des BGB. werden, wie seither im gemeinen Rechte
und in den Landrechten, A. physische Il. natürliche“) Versonen §§ 1—20 und
B. juristische Personen §§ 21—89 unterschieden; der letzteren giebt es dreierlei:
I. Vereine, a) zu wirthschaftlichem Geschäftsbetrieb § 22 mit E. Art. 163—166,
b) mit idealen Tendenzen §§ 21, 55—79. Von den Vereinen, die sich hinterher
einen politischen, socialpolitischen oder religiösen Zweck beilegen, handelt besonders
§ 43 Abs. 3 u. § 61, von solchen, die sich hinterher einen wirthschaftlichen Zweck
beilegen § 43 Abs. 2. Für die beiden Gruppen a und b gelten im Allgemeinen
die §§ 24—54 II. Stiftungen § 80—88. III. Juristische Personen des öffent-
lichen Nechtes § 89 mit §§ 31 und 42 Abs. 2.

6) In der Anerkennung der Rechtsfähigkeit im Allgemeinen liegt die Aus-
schließung jeder Art von Sklaverei, Leibeigenschaft u. Hörigkeit. (Vgl. auch RG.
v. 28. Juli 1895, RGBl. S. 425). Von der Rechlssähigkeit verschieden ist die
Handlungs-, im BGV. Geschäftsfähigleit genannt, s. §§ 104— 115 u.
Emf.G. Art. 7.

Die Rechtsfähigkeit ist unverzichtbar; auch die Ablegung eines Ordens-
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Vormundschaftsgerichts 1) für voll-
jährig erklärt werden.

Durch die Volljährigkeitserklär-
ung erlangt der Minderjährige die
rechtliche Stellung eines Volljäh-
rigen.

4. Die Volljährigkeitserklärung
 ist nur zulässig, wenn der

Minderjährige seine Einwilligung
ertheilt.

Steht der Minderjährige unter
elterlicher Gewalt),so ist auch die
Einwilligung des Gewalthabers er-

forderlich, es sei denn, daß diesem
weder die Sorge für die Person
noch die Sorge für das Vermögen
des Kindes zusteht).
minderjährige Wittwe ist die Ein-
willigung des Gewalthabers nicht

Für eine

Die Volljährigkeitserklärung
soll nur erfolgen, wenn sie das

Beste des Minderjährigen befördert.

6. Entmündigt kann werden 4)
 wer in Folge von Gei-

steskrankheit oder von Geistes-

schwäche seine Angelegenheiten
nicht zu besorgen vermag 5)

2. wer durch Verschwendung sich
oder seine Familie der Gefahr
des Nothstandes aussetzt 6):

3. wer in Folge von Trunksucht

seine Angelegenheiten nicht zu
besorgen vermag oder sich oder
seine Familie der Gefahr des
Nothstandes aussetzt oder die
Sicherheit Anderer gefährdet7)

Die Entmündigung ist wieder
aufzuheben, wenn der Grund der

erforderlich.  Entmündigung wegfällt.

gelübdes (der Armuth) ist nach dem BGB. ohne Einfluß auf die privatrechtliche
Stellung des Menschen. Die auf röm. u. kanon. Rechte (Nov. 5 cap. 5; C 26.
X de statu monach. 3,35; Conc. Trid. sess. XXV de regularib. cap. 2) be-

ruhende Vermögensunfähigkeit der Klosterpersonen ist nicht anerkannt (über das
früher in Preußen und Bayern geltende R. s. „Malerialien“ zu Art. 87 d. Entw.
d. Einf.); aber in Kraft bleiben die sog. Amortisationsgesetze (s. Art. 86 d. Einf.G.)

und die- Beschränkungen des unentgeltlichen Erwerbs seitens der Religiosen.Art 87.

7) Lebensfähigkeit (Vitalität, Ausgetragensein, Reife) ist nicht vorausgesetzt:
„Der Neugeborene braucht kein Zeugniß der Reife“ (Gg. Cohn, Das neue
DBR. in Sprüchen, Zurich 1896.) Vgl. aber § 1591 Abs. 1 Satz 2, § 1717
Abs. 1 Satz 2, § 1720 Abs. 1, auch § 1600, — Fälle, in denen es auf die

Reife doch ankommt. — Wahrung der Interessen eines nasciturus s. § 1912,
1963 u. a.

8) Vgl. RG. v. 17. Febr. 1875 betr. das Aller der Großjährigkeit.

1) s. unten §§ 1774 ff. Von der Vormundschaft über Minderjährige
handeln §§ 1773— 1895. Uebergangsvorschrift (Ue V.) für Volljährigerklärte s.
E. 153, für Emancipirte unter und solchen über 18 Jahren nach französ. u.
bad. Rechte s. E. 154.

2) Elterliche Gewalt s. unten §§ 1626 —1698.
3) Solche Fälle, s. §§ 1678, 1680.
4) Die rechtlichen Folgen der Entmündigung s. §§ 114 ff., 1896 ff. Ent

mündigung eines Ausländers s. Einf G. Art 8.
Geisteskranke s. unten §§ 104, 114, deren Bevormundung s. §§ 1896 ff.

(möglicherweise Pflegschaft s. §§ 1910, 1915); UeV.E. 155.
6) Verschwender s. unten §§ 114 ff. UeV.E. 156.
7) Trunksuüchtige s. unten §§ 114 ff.
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Wer sich an einem Orte stän-
7. dig niederläßt, begründet an

diesem Orte seinen Wohnsitz1).
Der Wohnsitz kann gleichzeitig

an mehreren Orten bestehen.
Der Wohnsitz wird ausgehoben,

wenn die Niederlassung mit dem

Willen aufgehoben wird, sie aufzu-
geben.

Wer geschäftsunfähig) oder
.in der Geschäftsfähigkeitbe-

schränkt) ist, kann ohne den Willen
seines gesetzlichen Vertreters einen
Wohnsitz weder begründen noch auf-
heben.

Eine Militärperson 1) hat
9. ihren Wohnsitz am Garnison-

orte. Als Wohnsitz einer Militär-

person, deren Truppentheil im In-
lande keinen Garnisonort hat, gilt
der letzte inländische Garnisonort
des Truppentheils.

Diese Vorschriften finden keine
Anwendung auf Militärpersonen,
die nur zur Erfüllung der Wehr-

pflicht dienen oder die nicht selbst-

ständig einen Wohnsitz begründen
können.

10. Die Ehefrau theilt den
 Wohnsitz des Ehemanns?).

Sie theilt den Wohnsitz nicht, wenn
der Mann seinen Wohnsitz im Aus-
land an einem Orte begründet, an

den die Frau ihm nicht folgt und
zu folgen nicht verpflichtet ist.

Solange der Mann keinen Wohn-
sitz hat oder die Frau seinen Wohn-
sitz nicht theilt, kann die Frau selb-
ständig einen Wohnsitz haben5).

1 Ein eheliches Kind 7) theilt den
"Wohnsitz') des Vaters, ein un-

eheliches Kind9)den Wohnsitz der
Mutter, ein an Kindesstatt angenom-

menes 10) Kind den Wohnsitz des An-
nehmenden. Das Kind behält den

Wohnsitz, bis es ihn rechtsgültig
aufhebt.

Eine erst nach dem Eintritte der
Volljährigkeit des Kindes erfolgende
Legitimation1)oder Annahme an

Kindesstatt 10) hat keinen Einfluß auf
den Wohnsitz des Kindes.

1) Die §§ 7—11 handeln vom Wohnsitz (Domizilium). Wohnsitz eines
Deutschen, der keinem Bundesstaat angehört s. StrPrO.§ 11 Abs. 1 nach der
neuen Fassung des E. 35 I. Erwählter Wohnsitz d. französ. und bad. Rechts s.

UeV.E. 157. Nicht Wohnsitz, sondern Staatsangehörigkeit entscheidet regelmäßig
in den Fällen d. E. 7—29.

2) Geschäfts unfähigkeit s. §§ 104, 105.
3) Beschränkte Geschäftsfähigfeit s. §§ 106—115.
1) Von Militärpersonen handeln die §§ 9, 15 ff., 411, 570, 1315. E. Art.

44, 49, 51. Vgl. Anm. zu § 2231.
5) Vgl. unten §§ 1353 sf.
5) Vgl. unten § 1361, auch § 1353 Abs. 2.
7) Die rechtliche Stellung der ehelichen Kindes, s. unten §§ 1616 —1698,

auch 1591, Einf.G.Art. 18, 19. Der Kinder aus nichtigen Ehen §§ 1690—1704.
8) Abgeleiteter Wohnsitz.
9 Die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder, s. unten §§ 1705—1718

und Eins.G Art. 20, 21, 207, 208.
10) Die Annahme an Kindesstatt (Adoption), s. unten 1741—1772 und

Eins.G. Art. 22, 209.

11)ZweiArten von Legitimation: 1. die durch nachfolgende Ehe s. unten
§§ 1719 —1722; 2. die durch Ehelichleitserklärung, s. unten §§ 1723 —1740. Hiezu
s. Eins.G.Art. 22, 209.

1*
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1 Wird das Recht zum Gebrauch kann für todt erklärt werden, wenn
eines Namens 1) dem Berech= seit fünf Jahren keine Nachricht von

tigten von einem Anderen bestritten seinem Leben eingegangen ist.

oder wird das Interesse des Berechtig- Der Zeitraum von zehn oder fünf
ten dadurch verletzt, daß ein Anderer Jahren beginnt mit dem Schlusse des
unbefugt den gleichen Namen ge= letzten Jahres, in welchem der Ver-
braucht, so kaun der Berechtigte von schollene den vorhandenen Nachrich-
dem Anderen Beseitigung der Beein= ten zufolge noch gelebt hat.

trächtigung verlangen. Sind weitere 15. Wer als Angehöriger einer be-
Beeinträchrigungen zu besorgen, so  waffneten Macht an einem

kann er auf Unterlassung klagen. Kriege Theil genommen hat, während

Wer verschollenist,kannnach des Krieges vermißt worden und seit-
13. Maßgabe der §§ 14 bis 17 dem verschollen ist, kann für todt er-
    klärt werden, wenn seit bem Friedens-

 für todt erklärtwerden,)AufgebotsverfahrensschlussedreiJahrevorstrichensind
  Hat ein Friedensschluß nicht stattge-

1 Die Todeserklärung ist zuläs- funden, so beginnt der dreijährige
1. sig, wenn seit zehn Jahren Zeitraum mit dem SchlussedesJah-

keine Nachricht von dem Leben des res, in welchem der Krieg beendigt
Verschollenen eingegangen ist. Sie worden ist. "

darf nicht vordem SchlussedesJahresAlsAngehörigereinerbewaffne-
erfolgen, in welchem der Verschollene ten Macht gilt auch derjenige, wel-
das einunddreißigste Lebensjahr voll- cher sich in einem Amts= oder Dienst-
endet haben würde. verhältniß oder zum Zwecke frei-

Ein Verschollener, der das siebzig= williger Hülfeleistung bei der be-
ste Lebensjahr vollendet haben würde, waffneten Macht befindet).

1) Namenrecht s. Otto Gierke, D. Privatrecht § 83 und Gareis,
Grundriß (1877) § 42. Das BGB. regelt das Namenrecht in § 12 (Klagen
aus demselben); § 1355: Die Frau erhält den Familiennamen des Mannes;
§ 1577: Name der geschiedenen Frau; § 1616: Name des ehelichen Kindes;
§ 1706: Name des unehelichen Kindes; § 1719, 1736: Name bei Legitimation;
§ 1758, 1772: Name bei Annahme an Kindesstatt; § 57 E. 32, 164 —167:
Name von juristischen Personen. — Die Individualitäts= oder Persön-

lichkeitsrechte sind im Uebrigen vom BGB. nur insoweit erwähnt, als ihre
Verlebung zum Schadensersatz verpflichtet, s.BGB.§§823—826,847, zum Theil
aber in anderen Reichsgesetzen anerkannt, vgl. Gareis, Grundriß §§ 40—46,
Derselbe: Patentgesetz S. 20 ff, Derselbe: Lehrb d. HR. 5. Aufl. S. 244, 389.
Kohler, Jahrb. f. Dogm. Vd. 18 S. 129 ff., 255 ff. Gareis und Fuchs-
ber ger, Komm. z. HGB. S. 447, 589. Gierke a. a. O. §§ 81—99. — Der

Ersatz von sog. idealen Schaden ist im BGB. vorgesehen in §§ 847 Abs. 1
u. 2, 1300, auch 339 —343, 1715 (vgl. 253).

2) §§ 13 — 19 regeln das Institut der Todeserklärung: Voraussetzung
ist Verschollenheit, wovon das BGB. vier Arten kennt: die gewöhnliche (10 bzw.
5 Jahre § 14), die Kriegs= (3 Jahre, § 15), die See- (§ 16) und die Unfall=
verschollenheit (3 Jahre, § 17). Hiezu Einf.G. s. Art. 9. 158—162.Ver-
schollene Ausländer und Todeserllärung von Ausländern s. E. 9.

3) Vgl. Reichsmilitärgesetz v. 2. Mai 1874 §§ 38, 44.



Erster Abschnitt: Personen. — Todeserklärung. 5

1 Wer sich bei einer Seefahrt Wer unter anderen als den
16. auf einem während der Fahrt 17. in den §§ 15, 16 bezeich-

untergegangenen Fahrzeuge befun= neten Umständen in eine Lebens-
den hat und seit dem Untergange des! gefahr 2) gerathen und seitdem ver-
Fahrzeugs verschollen ist, kaun für schollen ist, kann für todt erklärt wer-
todt erklärt werden, wenn seit dem den. wenn seit dem Ereignisse, durch
Untergang ein Jahr verstrichen ist.  welches die Lebensgefahr entstanden

Der Untergang des Fahrzeugs ist, drei Jahre verstrichen sind.
ird vermuthet, wenn es an dem

Orte seiner Bestimmung nicht ein. 18. Die Toheserklärung begrün.
getroffen, oder in Ermangelung eines der Verschollene die Vermuthung , ab

tenReiseziels nicht zurückgekehrt er Verscholl ene in dem Zeitpunkte
festen m gestorben sei, welcher.indem die

in — innerhalb der Ost— Todeserklärung aussprechenden Ur-
see ein Jahr, theile festgestellt ist.

bei Fahrten innerhalb anderer, Als Zeitpunkt des Todes ist, so-
europäischer Meere, mit Ein-sern nicht die Ermittelungen ein An-

schluß sämmtlicher Theile des deres ergeben"), anzunehmen:
Mittelländischen, Schwarzen in den Fällen des § 14 der Zeit-
und Azowschen Meeres, zwei punkt, in welchem die Todes-

Jahre, erklärung zulässig geworden ist;
bei Fahrten, die über außereuro= in den Fällen des § 15 der Zeit-

päische Meere führen, drei punkt des Friedensschlusses
Jahre oder der Schluß des Jahres,

seit dem AntrittederReiseverstrichen in welchem der Krieg beendigt
sind. Sind Nachrichten über das worden ist;
Fahrzeug eingegangen, so ist der in den Fällen des § 16 der Zeit-
Ablauf des Zeitraums erforderlich, punkt, in welchem das Fahr-
der verstrichen sein müßte, wenn das zeug untergegangen ist oder von
Fahrzeug von dem Orte abgegangen welchem an der Untergang ver-

wärc, an dem es sich den Nachrichten muthet wird;

zusolge zuletzt besunden hat. in den Fällen des § 17 der Zeit-

1) Vgl. vreußisches Gesetz v. 24. Februar 1851, ADHGB. Art. 866.
2) z. B. bei einem Theaterbrande.
3) Wirkung der Todeserklärung: deklaratorisch nach § 18, zweischneidig.

Todes= u. Lebensvermuthung nach § 19, Beerbung durch einen Verschollenen
* 1923 mit§§19 u. 1942, Pflegschaft 88 1911, 1921 Abs. 8, Erbfolge in das
Vermögen eines Verschollenen §§ 2252 Abs. 4, 2870, Wiederverheirathung des

zurückgebliebenen Chegatlen § 1348; Wirkung der Rückkehr des Verschollenen in
letzterem Falle § 1350—1352; Erbschaftsanspruch eines Verschollenen § 2081;
Wirkung früherer Todeserklärung s. UeB. E. 158—160; Fortsetzung des vor
dem Intrafttreten des BGB. eingeleiteten Verfahrens der Todeserklärung
UeV.E. 161, 162.

4) Denn die Todeserklärung bewirkt immer nur eine einfache Vermuthung,
auch in Bezug auf den Zeitpunkt des Todes
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punkt, in welchem das Ereig- 20 Sind mehrere in einer ge-
niß stattgesunden hat. * meinsamen Gefahr umge-

Ist die Todeszeit nur dem Tage kommen, so wird vermuthet, daß sie
nach festgestellt, so gilt das Ende des gleichzeitig gestorben seien ).
Tages als Zeitpunkt des Todes u.

1 So lange nicht die Todeser- Zweiter Titel.
I. klärung erfolgt ist, wird das .. ).

Fortleben des Verschollenen bis zu Juristische Personen.

dem Zeitpunkte vermuthet, der nach I. Vereine 4).
§ 18 Abs. 2 in Ermangelung eines
anderen Ergebnisses der 1 Allgemeine Vorschriften 5).

ungen als Zeitpunkt des Todes an- 21. Ein Verein, dessen Zweck nicht
zunehmen ist; die Vorschrift des§ 18 auf einen wirthschaftlichenGe-
Abs. 3 findet entsprechende Anwend schäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt
ung. Rechtsfähigkeit durch Eintragung in

1) „Nachts um die zwölfte Stunde — Steigt der Verschollene in's Grab.“
G. Cohn a. a. O.

„2) Sog. praesumptio commorientium (ohne die römisch-rechtlichen Aus-
nahmen).

8) Die Systematik des Personenrechts s. oben Aum. 4 u. 5 auf Seite 1.

UeV. binsichtlich der zur Zeit des Inkrafltretens des BGB. bestehen-
den juristischen Personen s. E. Art. 163—167,insbesonderederbestehenden
Realgemeinden, Nutzungsverbäude, Mühlen-, Brauhaus= und ähnlichen Genossen-
schaften s. E. Art. 164; der besonderen bayerischen registr. Vereinen und Er-
werbs= u. Wirthschaftsgesellschasten s. E. 165; der sächsischen rechtsfähigen Per-
sonenvereine s. E. 166. Landesrechtliche Regelung überhaupt s. E. 82—84, 218.

In Betreff der ausländischen rechtssfähigen Vereine s. E. Art. 10, auch
E. 82 und 88.

Ueber das landesgesetzliche Aussichtsrecht s. folgende Anm. 4 am Ende

4) Hinsichtlich des Rechts der Vereine (B. I. Anm. 5 Seite 11 erfuhr
das BGB. in jeder Phase seiner Entwickelung erhebliche Veränderungen: die
RVorl. beruhte auf dem — reichsrechtlich bereits für Aktiengesellschaften, Kom-

manditgesellschaften, eingetrag. Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (s. unten Anm. 1 zu §§ 21, 25) geltenden — Systeme der Normatio-
bestimmungen (hierüber s. Gareis, Lehrb. d. Handelsrechts, 5. Aufl., 1896,
Seite 203, 216, 217, 233, 294, 313, 347 ff.) mit Vereinsregisier, jedoch, wie
der Berichterstatter der R T K. (Drucks. Nr. 440 S. 5) sagt, mit schwerwiegenden
Abweichungen für politische und ähnliche Vereine.

Die R. T.K. behielt in der von ihr vorgenommenen ersten Lesung das
System der Normativbedingungen mit Vereinsregister bei, und zwar für alle
Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirthschafllichen Betrieb gerichtet ist; die
einem wirthschaftlichen Zwecke dienenden Vereine sollten, soweit nicht besondere
reichsrechtliche Vorschriften in Betracht kommen, durch staatliche Verleihung (Kon-
zessionssystem) zur Rechtsfähigkeit gelangen; einem rechts oder sittenwidrig han-
delnden Vereine sollie die Rechtsfähigkeit entzogen werden können; die Entziehung
der Rechtsfähigkeit sollte auf Antrag des Staatsanwalts durch Beschluß des
Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat, erfolgen; gegen den
ablehnenden Beschluß steht dem Staatsanwalte, gegen den stattgebenden Beschluß
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das Vereinsregister des zuständigen keit durch staatliche Verleihung). Die
Amtsgerichts. Verleihung steht dem Bundssstaate 5)
 Ein Verein, dessen Zweck auf zu, in dessen Gebiete der Verein
22. einen wirthschaftlichen Ge= seinen Sitz hat.

schüftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in 2 Einem Vereine, der seinen
Ermangelung besonderer reichsge- Sitz nicht in einem Bundes-
setzlicher Vorschriften) Rechtsfähig= staate hat, kann in Ermangelung be-
—

dem Vereine innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Beschlusses die
Klage bei dem Landgerichte zu. Die Klage ist von dem Staatsanwalte gegen
den Verein, von dem Vereine gegen den Staatsanwalt zu richten; das Land-

gericht ist ausschließlich zuständig; beruhte aber die Rechtsfähigkeit auf Verleih=
ung durch den Bundesrath, so sollte die Entziehung durch Beschluß des Bundes-
raths erfolgen können. In zweiter Lesung nahm die RTK. unter Ablehnung
vieler Anträge das nun zum Gesetz gewordene System an, welches sich als

„System der Normativbestimmungen mit Vereinsregister
und der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung über

polizeilich beantragte Vorenthaltung und Entziehung der Rechtsfähigkeit“"
charakterisiren läßt.

Was das staatliche Aufsichtsrecht anlangt, so war dieses in einem Art. (80)
bes Entw. d. Einf.G ausdrücllich anerkannt; dieser Art. wurde aber in der RTK.

gestrichen, weil er öffentlichrechtlich sei, dieses Recht bestehe von selbst, in einem
BGB. seien aber die landesgesetzlichen Vorschriften über die Beaufsichtigung
juristischer Personen eben deshalb nicht besonders vorzubehalten, weil ein solches
GB. ohnehin nur das Privatrecht, nicht aber das öffentliche Recht regle. (ORTK.
S. 20.) Vgl. Einleitung, oben Seite 1—2, 5—6.

5) Die in den §§ 21— 53 enthaltenen Vorschriften beziehen sich auf alle
rechtsfähigen Vereine, gleichviel ob sie ihre Korporationsrechte

a) reichsgesetzlicher besonderer Regulirung oder
b) wie der § 22 vorsieht, besonderer staatlicher Verleihung, oder
c) der Eintragung in das Vereinsregister auf Grund der §§ 21, 55 ff.

verdanken; der letzterwähnte Weg (c) eignet sich aber nach dem BGB. nur für
Vereine mit idealen Tendenzen, nnlich für Vereinigungen zu gemeinnützigen,

wohlthätigen, geselligen, wissenschastlichen und künstlerischen Zwecken, nicht aber
für solche Associationen, deren Zweck auf einen wirthschaftlichen Gewerbebetrieb
gerichtet ist, diese gelangen auf den unter a) u. b) angedenteten Wegen zur
juristischen Persönlichkeit.

 Hinsichtlich der nichtrechtsfähigen Vereine s. § 54, Gesellschaftsrecht BGB.
§§ 705 ff.

1) In unveränderter Form bleiben in Geltung das Reichsgesetz üver die
Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften (eingetragene Genossenschaften) vom
1. Mai 1889, das Reichsgesetz über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
vom 20. April 1892 und — zunächst wenigstens — die Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs und der Aktiennovelle vom 18. Juli 1884 über die dort geregelten

Handelsgesellschaften.
2) Hiefür bleibt das Landesrecht maßgebend, nach Art. 82 des Einf.G.,

ebenso bezuglich der Rechtsfähigkeit von Religionsgesellschaften und von geistlichen
Gesellschaften gemäß E. 84 (erhaltene Kompetenz der Landesgesehgebung). Die

(Normirung der Waldgenossenschaften ist gänzlich dem Landesrecht vorbehalten

) „Bundesstaat“ in diesem Sinn ist auch Elsaß-Lothringen E. 5.
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sonderer reichsgesetzlicher Vorschrif-
ten Rechtsfähigkeit durch Beschluß
des Bundesraths verliehen werden.

24.  Als Sitz eines Vereins gilt,
 wenn nicht ein Anderes be-

stimmt ist, der Ort, an welchem die

Verwaltung geführt wird.

25. Diie Verfassung eines rechts- fähigen Vereins wird, so-
weit sie nicht auf den nachfolgenden
Vorschristen beruht 1), durch die Ver-
einssatzung bestimmt.

6.2  Der Verein muß einen Vor-
»stand haben. Der Vorstand

kann aus mehreren Personen be-

stehen 2).
Der Vorstand vertritt den Verein

gerichtlich und außergerichtlich; er
hat die Stellung eines gesetzlichen
Vertreters 3). Der Umfang seiner
Vertretungsmacht kann durch die
Satzung mit Wirkung gegen Dritte
beschränkt werden .

27. des erfolgt durch Beschluß

der Mitgliederversammlung.
Die Bestellung ist jederzeit wider-

ruflich, unbeschadet des Anspruchs

Die Bestellung des Vorstan-  30.

trag geltenden Vorschriften der §§
 664 bis 670 entsprechende Anwend—
ung.

28. Besteht der Vorstand aus
 mehreren Personen, so er-

folgt die Beschlußfassung nach den
für die Beschlüsse der Mitglieder des
Vereins geltenden Vorschriften der

§§ 32, 34.
Ist eine Willenserklärung dem

Vereine gegenüber abzugeben, so ge-
nügt die Abgabe gegenüber einem
Mitgliede des Vorstandes.

29. Soweit die erforderlichen
 Mitglieder des Vorstandes

fehlen, sind sie in dringenden Fällen
für die Zeit bis zur Hebung des

Mangels auf Antrageines Betheilig-
ten von dem Amtsgerichte zu be-

stellen, in dessen Bezirke der Verein
seinen Sitz hat.

Durch die Satzung kann be-
30.  stimmt werden, daß neben dem

Vorstande für gewisse Geschäfte be-
sondere Vertreter zu bestellen sind.

Die Vertretungsmacht eines solchen
Vertreters erstreckt sich im Zweifel

auf die vertragsmäßige Vergütung. auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm
Die Widerruflichkeit kann durch die zugewiesene Geschäftskreis gewöhn-

Satzung auf den Fall beschränkt lich mit sich bringt.
werden, daß ein wichtiger Grund für 31. Der Verein ist für den Scha-
den Widerruf vorliegt; ein solcher! den verantwortlich, den der

Grund ist insbesondere grobe Pflicht- Vorstand, ein Mitglied des Vorstan-
verletzung oder Unfähigkeit zur ord= des oder ein anderer verfassungs-

nungsmäßigen Geschäftsführung. mäßig berufener Vertreter durch eine
Auf die Geschäftsführung des in Ausführung der ihm zustehenden

Vorstandes finden die für den Auf Verrichtungen begangene, zum Scha-

1) Diese nachfolgenden Vorschriften (§§ 26 —53) gelten bedingt für alle Vereine
und unterscheiden sich von den Normativbestimmungen, von deren Beobachtung
die Eintragung abhängt, welcher nach § 21 konstitutive Bedeutung zukommt.

) Vgl. HGB. Art. 227 (Aktiengesellschaft).
) Gesetzlicher Vertreter s. § 164 ff.; vgl. §§ 1357. 1630 u. a.
4) Analog HGB. Art. 231 Abs. 2.
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densersatze verpflichtende Handlung
einem Dritten zufügt 1).

32. Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie

nicht von dem Vorstand oder einem
anderen Vereinsorgane zu besorgen

sind, durch Beschlußfassung in einer
Versammlung der Mitglieder geord-
net. Zur Gültigkeit des Beschlusses
ist erforderlich, daß der Gegenstand
bei der Berufung bezeichnet wird.
Bei der Beschlußfassung entscheidet
die Mehrheit der erschienenen Mit-

glieder.
Auch ohne Versammlung der Mit-

glieder ist ein Beschluß gültig, wenn
alle Mitglieder ihre Zustimmung zu
dem Beschlusse schriftlich erklären.

33. Zu einem Beschlusse, der eine
Aenderung der Satzung ent-

hält, ist eineMehrheitvondreiVier-

37.

theilen der erschienenen Mitglieder

Rechtsstreits zwischen ihm und dem
Vereine betrifft.

35  Sonderrechte eines Mitglieds
können nicht ohne dessen Zu-

stimmung durch Beschluß der Mit-
gliederversammlung beeinträchtigt
werden.

36. Die Mitgliederversammlung
 ist in den durch die Satzung

bestimmten Fällen, sowie dann zu
berufen, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert.

Die Mitgliederversammlung
37. ist zu berufen, wenn der durch

die Satzung bestimmte Theil, oder
in Ermangelung einer Bestimmung
der zehnte Theil der Mitglieder die
Berufung schriftlich unter Angabe
des Zweckes und der Gründe ver-

langt.
Wird dem Verlangen nicht ent-

sprochen, so kann das Amtsgericht,
erforderlich. Zur Aenderung desindessen Bezirke der Verein seinen
Zweckes des Vereins ist die Zu= Sitz hat, die Mitglieder, welche das
stimmung aller Mitglieder erforder= Verlangen gestellt haben, zur Be-
lich; die Zustimmung der nicht er-

schienenen Mitglieder muß schriftlich
erfolgen.

Beruht die Rechtsfähigkeit des
Vereins auf Verleihung, so ist zu
jeder Aenderung der Satzung staat-
liche Genehmigung oder, salls die
Verleihung durch den Bundesrath
erfolgt ist, die Genehmigung des

Bundesraths erforderlich.
34. Ein Mitglied ist nicht simm
 berechtigt, wenn die Be-

schlußfassung die Vornahme eines;
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die

1) Haftung der Beamten s. § 839

Einleitung oder Erledigung eines

rufung der Versammlung ermächtigen
und über die Führung des Vorsitzes

in der Versammlung Bestimmung
treffen. Auf die Ermächtigung muß
bei der Berufung der Versammlung
Bezug genommen werden.

38. Die Mitgliedschaft ist nicht
 übertragbar und nicht ver-

erblich. Die Ausübung der Mit-
gliedschaftsrechte kann nicht einem
Anderen überlassen werden.

39. Die Mitglieder sind zum Aus-
 tritt aus dem Vereine be-

rechtigt.
Durch die Satzung kann bestimmt

—841, Staats= u. Gemeindebeamten s.
auch §§ 86, 89, vgl. E. 77—81. Vereinsbeamte sind nicht „Beamte“ im Sinne
des BGB. oder des Einf.G., hiezu Anm. zu § 839. Ueber Quasidelilthaftung
s. Anm. zu § 701.
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werden, daß der Austritt nur am

Schlusse eines Geschäftsjahrs oder
erst nach dem Ablauf einer Kündig-
ungsfrist zulässig ist; die Kündig-
ungsfrist kann höchstens zwei Jahre
betragen.

40. Die Vorschriften des § 27
 Abs. 1, 3, des § 28 Abs. 1

und der §§ 32, 33, 38 finden inso-
weit keine Anwendung, als die Satz-
ung ein Anderes bestimmt.

41. Der Verein kann durch Be-
schluß der Mitgliederver-

sammlung aufgelöst werden. Zu dem
Beschluß ist eine Mehrheit von drei
Viertheilen der erschienenen Mit-
glieder erforderlich, wenn nicht die
Satzung ein Anderes bestimmt.

42. Der Verein verliert die
 Rechtsfähigkeit durch die

Eröffnung des Konkurses.
Der Vorstand hat im Falle der

Ueberschuldung die Eröffnung des
Konkurses zu beantragen. Wird die
Stellung des Antrags verzögert, so
sind die Vorstandsmitglieder, denen
ein Verschulden zur Last fällt, den
Gläubigern für den daraus entstehen-
den Schaden verantwortlich; sie
haften als Gesammtschuldner *).

43. Dem Vereine kann die Rechts-
fähigkeit entzogen werden,

1) BG. §§ 421 ff.

wenn er durch einen gesetzwidrigen
Beschluß der Mitgliederversamm-
lung oder durch gesetzwidriges Ver-
halten des Vorstandes das Gemein-

wohl gefährdet.
Einem Vereine, dessen Zweck nach

der Satzung nicht auf einen wirth-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet
ist, kann die Rechtsfähigkeit entzogen
werden, wenn er einen solchen Zweck

verfolgt.
Einem Vereine, der nach der Satz-

ung einen politischen, sozialpoliti-
schen oder religiösen Zweck nicht hat,
kann die Rechtsfähigkeit entzogen
werden, wenn er einen solchen Zweck

verfolgt.
Einem Vereine, dessen Rechtsfä-

higkeit auf Verleihung beruht, kann
die Rechtsfähigkeit entzogen werden,
wenn er einen anderen als den in der

Satzung bestimmten Zweck verfolgt.

44.  Die Zuständigkeit und das
 Verfahren bestimmen sich in

den Fällen des § 43 nach den für

streitige Verwaltungssachen gelten-
den Vorschriften der Landesgesetze.
Wo ein Verwaltungsstreitverfahren

nicht besteht, finden die Vorschriften
der §§ 20, 21 der Gewerbeordnungs )
Amvendung; die Entscheidung er-

folgt in erster Instanz durch die

) Vgl. § 79 Abs. 2 d. Genossenschaftsgesetzes v. 1. Mai 1889 (wörtlich

wie oben § 44 Abs. 1); vgl. auch

mit beschränkter Haftung1896, § 40 II. 4 S.

) Gewerbeordn. §§ 20, 21:

zulässig.

§ 62 Abs. 2 d. RG. betr. die Gesellschaften
vom 20. April 1892. (Gareis, Lehrb. d.

388, 339, § 40a VII b S. 380 mit Anm. 104, 105.)
HR., 5. Aufl.,

§ 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde
welcher bei Verlust desselben binnen vierzehn Tagen, vom Tage der

Eröffnung des Bescheides an gerechnet, gerechtfertigt werden muß.
Der Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eröffnen und muß mit

Gründen versehen sein.
§ 21. Die näheren Bestimmungen über die Behörden und das Ver-

fahren, sowohl in der ersten als in der Rekurs-Instanz, bleiben den Landes-

gesetzen vorbehalten. Es sind jedoch folgende Grundsätze einzuhalten:
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höhere Verwaltungsbehörde,  in deren
Bezirke der Verein seinen Sitz hat

Beruht die Rechtsfähigkeit auf
Verleihung durch den Bundesrath ),
so erfoigt die Entziehung durch Be—
schluß des Bundesraths.

— Mit der Auflösung des
45. Vereins oder der Entzieh-

ung der Rechtsfähigkeit fällt das
Vermögen an die in der Satzung

bestimmten Personen.
Durch die Satzung kann vorge-

schrieben werden, daß die Anfall-
berechtigten durch Beschluß der Mit-
glieder-Versammlung oder eines
anderen Vereinsorgans bestimmt
werden. Ist der Zweck des Vereins
nicht auf einen wirthschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gerichtet, so kann die
Mitgliederversammlung auch ohne
eine solche Vorschrift das Vermögen
einer öffentlichen Stiftung oder An-
stalt zuweisen.

—

Anfallberechtigten, so fällt das Ver-
mögen, wenn der Verein nach der

SatzungausschließlichdenInteressen
seiner Mitglieder diente, an die zur

Zeit der Auflösung oder der Ent-

ziehung der Rechtsfähigkeit vorhan-
denen Mitglieder zu gleichen Theilen,
andernfalls an den Fiskus des Bun-

desstaats, in dessen Gebiete der

Verein seinen Sitz hatte ).

46. Fällt das Vereinsvermögen
an den Fiskus, so sinden die

Vorschriften über eine dem Fiskus
als gesetzlichem Erben anfallende Erb-
schaft entsprechende Anwendung)).

Der Fiskus hat das Vermögen thun-

Fehltesan einer Bestimmung der

lichst in einer den Zwecken des Vereins
entsprechenden Weise zu verwenden.

47. Fällt das Vereinsvermögen
nicht an den Fiskus, so muß

eine Liquidation stattfinden.

48. Die Liquidation erfolgt durch
Oden Vorstand. Zu Liquida=

toren können auch andere Personen

1. In erster oder in zweiter Instanz muß die Entscheidung durch eine kolle-
giale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist befugt, Untersuchungen an
Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden
und eidlich zu vernehmen, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem
Umfange zu erheben.
Bildet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so ertheilt sie ihre Ent-
scheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung
der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar Einwendungen nicht ange-
bracht sind, die Behörde aber nicht ohne weiteres die Genehmigung er-
tbeilen will, und der Antragsteller innerhalb vierzehn Tagen nach Em-
pfang des die Genehmigung versagenden oder nur unter Bedingungen
ertheilenden Bescheides der Behörde auf mündliche Verhandlung anträgt.

Bildet die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so ertheilt sie stets ihre

Entscheidung. in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörungder Parteien.

Als Parteien sind der Unternehmer (Antragsteller), sowie diejenigen Per-
sonen zu betrachten, welche Einwendungen erhoben haben.

Die Oeffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender Anwendung
der §§ 173 bis 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlossen oder
beschränkt werden. «

1) S. oben § 24. 2) S. oben § 23.
) Partikuläre Anfallsrechte von Körperschaften, Stiftungen oder Anstalten

des öffentlichen Rechts sind vorbehalten durch Art. 85 d. Einf.G.
4) Vgl. unten §§ 1936, 2011.
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bestellt werden; für die Bestellung machung erfolgt durch das inder
sind diefür die Bestellung des Vor-

standes geltenden Vorschriften maß-
gebend.

Die Liquidatoren haben die recht-
liche Stellung des Vorstandes, so-
weit sich nicht aus dem Zwecke der
Liquidation ein Anderes ergiebt.

Sind mehrere Liquidatoren vor-

handen, so ist für ihre Beschlüsse
Uebereinstimmung aller erforderlich,
sofern nicht ein Anderes bestimmtt ist.

49. Die Liquidatoren haben die
laufenden Geschäfte zu be-

endigen, die Forderungen einzu-
ziehen, das übrige Vermögen in Geld
umzusetzen, die Gläubiger zu befrie-
digen und den Ueberschuß den An-

fallberechtigten auszuantworten. Zur
Beendigung schwebender Geschäfte
können die Liquidatoren auch neue

Geschäfte eingehen. Die Einziehung
der Forderungen sowie die Umsetz-
ung des übrigen Vermögens in Geld

darf unterbleiben, soweit diese Maß-
regeln nicht zur Befriedigung der
Gläubiger oder zur Vertheilung des
Ueberschusses unter die Anfallberech-
tigten erforderlich sind.

Der Verein gilt bis zur Beendig-
ung der Liquidation als fortbestehend,
soweit der Zweck der Liquidation es
erfordert.

5 Die Auflösung des Vereins
oder die Entziehung der

Rechtsfähigkeit ist durch die Liqui-
datoren öffentlich bekannt zu machen.
In der Bekanntmachung sind die
Gläubiger zur Anmeldung ihrer An-
sprüche aufzufordern. Die Bekannt-

1) Berechtigung zur Hinterlegung8
Anm.).

Satzung für Veröffentlichungen be-
stimmte Blatt, in Ermangelung eines
solchen durch dasjenige Blatt, welches

für Bekanntmachungen des Amtsge-
richts bestimmt ist, in dessen Bezirke
der Verein seinen Sitz hatte. Die

Bekanntmachung gilt mit dem Ab-
laufe des zweiten Tages nach der
Einrückung oder der ersten Einrück-
ung als bewirkt.

Bekannte Gläubiger sind durch
besondere Mittheilung zur Anmeld-

uung aufzufordern-
51. Das Vermögen darf den An—OD fallberechtigten nicht vor dem

Ablauf eines Jahres nach der Be-
kanntmachung der Auflösung des
Vereins oder der Entziehung der
Rechtsfähigkeit ausgeantwortet wer-
den.

C)Mieldet sich ein bekannter
r*m?2m Gläubiger nicht, so ist der ge-

schuldete Betrag, wenn die Berech-
tigung zur Hinterlegungt) vorhanden
ist, für den Gläubiger zu hinter-
legen 2).

Ist die Berichtigung einer Ver-
bindlichleit zur Zeit nicht ausführ-
bar oderisteineVerbindlichkeitstrei-
tig, so darf das Vermögen den An-
fallberechtigten nur ausgeantwortet

werden, wenn dem Gläubiger Sicher-

heit geleistet ist.

53. Liquidatoren, welchedieihnen
 nach dem § 42 Abs. 2 und

den §§ 50 bis 52 obliegenden Ver-

pflichtungen verletzen oder vor der

Befriedigung der Gläubiger Ver-
mögen den Anfallberechtigten aus-

§ 372 ff. (Verwahrung s. §§ 688 u.

) Hinlterlegungsstellen s. E. 144 (mit Anm.) bis 146.
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antworten, sind, wenn ihnen ein Ver-
schulden zur Last fällt, den Gläubigern
für den daraus entstehenden Schaden

verantwortlich; sie haften als Ge-
sammtschuldner.
 54.  Auf Vereine, die nicht rechts-

 fähig sind, sinden die Vor-
schriften über die Gesellschaft 1) An-
wendung. Aus einem Rechtsge-
schäfte, das im Namen eines solchen
Vereins einem Dritten gegenüber

vorgenommen wird, haftet der Hau-
delude persönlich; handeln Mehrere,
so haften sie als Gesammtschuldner.

2. Eingetragene Vereine ).

55. Die Eintragung eines Vereins
  der im § 21 bezeichneten Art
in das Vereinsregister hat bei dem

Amtsgerichte zu geschehen, in dessen
Bezirke der Verein seinen Sitz hat ).

56. Die Eintragung soll nur er-
 folgen, wenn die Zahl der Mit-

glieder mindestens sieben beträgt).

57. Die Satzung muß den Zweck,  den Namen und den Sitz des

Vereins enthalten und ergeben, daß
der Verein eingetragen werden soll.

Der Name soll sich von den Namen

der an demselben Orte oder in dersel-

ben Gemeinde bestehenden eingetra-
genen Vereine deutlich unterscheiden.

58. Die Satzung soll Bestimm- ungen enthalten:
1. über den Eintritt und Austritt

der Mitglieder;
2. darüber, ob und welche Beiträge

1) BGB. §§ 705—740.

von den Mitgliedern zu leisten

sind;
über die Bildung des Vorstandes;

über die Voraussetzungen, unter

denen die Mitgliederversamm-
lung zu berufen ist, über di-
Form der Berufung und über
die Beurkundung der Beschlüsse.

Der Vorstand hat den Verein
59. zur Eintragung anzumelden.

Der Anmeldung sind beizufügen:
1. die Satung in Urschrift und

Abschrift;
2. eine Abschrift der Urkunden über

die Bestellung des Vorstandes.
Die Satzung soll von mindestens

sieben Mitgliedern unterzeichnet sein
und die Angabe des Tages der Er-

richtung enthalten.

60. Die Anmeldung ist, wenn
 den Erfordernissen der §§ 56

bis 59 nicht genügt ist, von dem

Amtsgericht unter Angabe der
Gründe zurückzuweisen.

Gegen einen zurückweisenden Be-
schluß findet die sofortige Beschwerde
nach den Vorschriften der Civilpro-
zeßordnung statt.

61. Wird die Anmeldung zuge-
lassen, so hat das Amtsgericht

sie der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde mitlzutheilen.

Die Verwaltungs-Behörde kann
gegen die Eintragung Einspruch er-
heben, wenn der Verein nach dem

öffentlichen Vereinsrecht unerlaubt
ist oder verboten werden kann oder

wenn er einen politischen, sozialpoli-

2) Ueber das Eintragungs-Prinzip und Prinzip der Normativbestimmungen
s. oben Anm. 4 S. 6 —7 u. Anm. zu § 25

) Ueber den Sitz s. § 24.
4) Die Minimalzahl 7 s. auch im Genossenschaftsgesetz (§ 4) v. 1. Mai 1889,

vgl. aber unten § 73.
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tischen oder religiösen Zweck ver-

folgt.

62. Erhebt die Verwaltungsbe-
hörde Einspruch, so hat das

Amtsgericht den Einspruch dem Vor-
stande mitzutheilen.

Der Einspruch kann im Wege des

Verwaltungsstreit-Verfahrens oder,
wo ein solches nicht besteht, im Wege

des Rekurses nach Maßgabeder §§ 20,
21 der Gewerbeordnung 1) angefoch-
ten werden.

63. Die Eintragung darf, sofern
» nicht die Verwaltungsbe-

hörde dem Amtsgerichte mittheilt,
daß Einspruch nicht erhoben werde,
erst erfolgen, wenn seit der Mit-

theilung der Anmeldung an die Ver-

waltungsbehörde sechs Wochen ver-
strichen sind und Einspruch nicht er-
hoben oder wenn der erhobene Ein-

spruch endgültig aufgehoben ist.

64.  Bei der Eintragung sind der
 Name und der Sitz des

Vereins, der Tag der Errichtung der
Satzung, sowie die Mitglieder des
Vorstandes im Vereinsregister anzu-
geben. Bestimmumgen, die den Um-

fang der Vertretungsmacht des Vor-
standes beschränken oder die Be-
schlußfassung des Vorstandes ab-
weichend von der Vorschrift des § 28

Abs. 1 regeln, sind gleichfalls einzu-
tragen.

65. Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den

Zusatz „eingetragener Verein )

66. Das Amtsgerichtkhat die Ein-

1) s. oben Anm. 3 zu § 44 und

Bekanntmachungen bestimmie Blatt
zu veröffentlichen.

Die Urschrift der Satzung ist mit
der Bescheinigung der Eintragung zu
versehen und zurückzugeben. Die Ab-
schrift wird von dem Amtsgerichte

beglaubigt und mit den übrigen
Schriftstücken aufbewahrt.

67. Jede Aenderung des Vorstan-
des, sowie die erneute Be-

stellung eines Vorstandsmitglieds ist
von dem Vorstande zur Eintragung
anzumelden. Der Anmeldung ist
eine Abschrift der Urkunde über die

Aenderung oder die erneute Bestell-
ung beizufügen.

Die Eintragung gerichtlich bestell-
ter Vorstandsmitglieder erfolgt von
Amtswegen.

68.  Wird zwischen den bisherigen
 Mitgliedern des Vorstandes

und einem Dritten ein Rechtsgeschäft

vorgenommen, so kann die Aender-
ung des Vorstandes dem Dritten nur

enigegengesetzt werden, wenn sie zur

Zeit der Vornahme des Rechtsge-
schäfts im Vereinsregister eingetra-
gen, oder dem Dritten bekannt ist. Ist

die Aenderung eingetragen, so braucht
der Dritte sie nicht gegen sich gelten
zu lassen, wenn er sie nicht kann,

seine Unkenntniß auch nicht auf Fahr-
lässigkeit beruht.

69. Der Nachweis, daß der Vor-
 stand aus den im Register

eingetragenen Personen besteht, wird
Behörden gegenüber durch ein Zeug-
niß des Amtsgerichts über die Ein-

 tragung durch das für seine tragung geführt.

Anm. 4 Seite 6 —7.

2) Ueber die in Bayern bestehenden Erwerbs= und Wirthschaftsgesellschaften
und registruten Vereine f. E. 165. Ueber die sächsischen juristischen Personen
s. E. 166.
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70. gelten auch für Bestimmun-
gen, die den Umfang der Vertretungs-
macht des Vorstandes beschränken
oder die Beschlußfassung des Vor-

standes abweichend von der Vor-

schrift des § 28 Abs. 1 regeln.

71.
der Eintragung in das Vereinsregi-

ster. Die Aenderung ist von dem

Vorstande zur Eintragung anzumel-

Aenderungen der Satzung be-

dürfen zu ihrer Wirksamkeit

den. Der Anmeldung ist der die Aen-

derung enthaltende Beschluß in Ur-

schrift und Abschrift beizufügen.
Die Vorschriften der §§ 60 bis 64

und des § 66 Abs. 2 finden ent-

sprechende Anwendung.
Der Vorstand hat dem Amts-

72. gericht auf dessen Verlangen
jederzeil eine von ihm vollzogene

Bescheinigung über die Zahl ) der

Vereinsmitglieder einzureichen.

73. Sinkt die Zahl der Vereins- mitglieder unter drei herab '),

so hat das Amtsgericht auf Antrag
des Vorstandes und, wenn der An-

trag nicht binnen drei Monaten ge-

stellt wird, von Amtswegen nach An-

hörung des Vorstandes dem Vereine

die Rechtsfähigkeit zu entziehen. Der

Beschluß ist dem Vereine zuzustellen.

GegendenBeschlußfinderdiesofortige
Beschwerde nach den Vorschriften
der Zivilprozeßordnung statt.

Der Verein verliert die Rechts-

fahigkeit mit der Rechtskraft des Be-

schlusses.

74.  Die Auflösung des Vereins
 sowie die Entziehung der

„) „Tres faciunt collegium“ 1, 65 D. de V. S., Gg. Cohn,
. 26. Gierke, D. Privatrecht § 63 bei Anm. 2. Anders oben 88 66,

Die Vorschriften des § 68 Rechtsfähigkeit ist in das Vereins-

register einzutragen. Im Falle der
Eröffnung des Konkurses unterbleibt

die Eintragung.
Wird der Verein durch Beschluß

der Mitgliederversammlung oder

durch den Ablauf der für die Dauer

des Vereins bestimmten Zeit aufge-
löst, so hat der Vorstand die Auf-

lösung zur Eintragung anzumelden.

Der Anmeldung ist im ersteren Falle
eine Abschrift des Auflösungsbe-

schlusses beizufügen.
Wird dem Verein auf Grund des

§ 43 die Rechtsfähigkeit entzogen
oder wird der Verein auf Grund des

öffentlichen Vereinsrechts aufgelöst,
so erfolgt die Eintragung auf Anzeige
der zuständigen Behörde.

75.  Die Eröffnung des Konkurses
 ist von Amtswegen einzu-

tragen. Das Gleiche gilt von der Auf-

hebung des Eröffungsbeschlusses.

76.  Die Liquidatoren sind in das
Vereinsregister einzutragen.

Das Gleiche gilt von Bestimmungen,

welche die Beschlußfassung der Li—

quidatoren abweichend von der Vor-

schrift des § 48 Abs. 3 regeln.

Die Anmeldung hat durch den
Vorstand, bei späteren Aenderungen

durch die Liquidatoren zu erfolgen.

Der Anmeldung der durch Beschluß

der Mitgliederversammlung bestell-
ten Liquidatoren ist eine Abschrift

des Beschlusses,derAnmeldungeiner
Bestimmung über die Beschlußfass-
ung der Liquidatoren eine Abschrift

der die Bestimmung enthaltenden Ur-

kunde beizufügen.

a. a. O.

59 Abs. 3.

An die Stelle von „ein Verzeichnis“ wurden die sett gedrucklen
Worle gesetzt. ef. § 22 des Vereinsges. v. 19. April 1908.
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wegen.  ein Anderes bestimmt ist, der Ort. an

77. Die Anmeldungen zum Ver= welchem die Verwaltung geführt wird.
 einsregister sind von den Mit-- 81.  Das Stiftungsgeschäft unter

gliedern des Vorstandes sowie von  Lebenden bedarf der schrift-

den Liquidatoren mittelst öffentlich lichen Form 5).
beglaubigter Erklärung zu bewirken.] Bis zur Erteilung der Genehmig-

78. Das Amtsgericht kann die ung ist der Stifter zum Widerrufe
 Mitglieder des Vorstandes berechtigt. Ist die Genehmigung bei

zur Befolgung der Vorschriften des  der zuständigen Behörde nachgesucht,
§ 67 Abs. 1, des § 71 Abs. 1, des so kann der Widerruf nur dieser gegen-

§ 72, des § 74 Abs. 2 und des § 76 über erklärt werden. Der Erbe des
durch Ordnungsstrafenanhalten.DieStiftersistzumWiderrufnichtbe-
einzelne Strafe darf den Betrag von rechtigt, wenn der Stifter das Ge-

dreihundert Mark nicht übersteigen. such bei der zuständigen Behörde ein-
In gleicher Weise können die Li= gereicht oder im Falle der gericht-

quidatoren zur Befolgung der Vor- lichen oder notariellen Beurkundung“

schriften des § 76 angehalten werden./des Stiftungsgeschäfts das Gerich

79. Die Einsicht des Vereinsregi= oder den Notar bei oder nach der Be-
 sters sowie der von dem Ver= urkundung mit der Einreichung be-

eine bei dem Amtsgericht eingereichten traur hat.

Schriftstücke ist Jedem gestatiet. Von  82. Wird die Stiftung genehmigt.
den Eintragungen kann eine Abschrift · so ist der Stifter verpflichtet,

gefordert werden; die Abschrift ist das in dem Stiftungsgeschäfte zuge-
auf Verlangen zu beglaubigen. sicherte Vermögen auf die Stiftung

II. Stiftungen 1). zu übertragen. Rechte, zu deren

80. Zur Cntstehung einer rechts- Uebertragung der Abtretungsvertrag
fähigen Stiftung ist außer genügt. gehen mit der Genehmigung

dem Stiftungsgeschäfte die Geneh= auf die Stiftung über, sofern nicht
migung des Bundesstaats ) erforder= aus dem Stiftungsgeschäfte sich ein

lich, in dessen Gebiete die Stiftung anderer Wille des Stifters eroibt.

ihren Sitz haben soll. Soll die Stift- 83  Besteht das Stiftungsgeschäft-
ung ihren Sitz nicht in einem Bun- ein einer Verfügung von Todes-

desstaate haben, so ist die Genehmig-wegen, so hat das Nachlaßgericht die
—"“— —.  —’“/

1) Gemeint sind darunter privatrechtliche Stiftungen, piae causae und
Anstalten, soweit sie nicht Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und unter
§ 89 fallen.

) Bundesstaat s. E. 5.
) § 126. Landesgesetz kann hierin nicht gerichtliche oder notarielle Be-

urkundung wie in den Fällen, wo das BGB. alternativ spricht, vorschreiben,
s. E. 141 mit Anm.

4) Vgl. Anm. zu Abs. 1.
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Genehmigung einzuholen, sofern sie ist die Absicht des Stifters thunlichst
nicht von dem Erben oder dem Te- zu berücksichtigen, insbesondere da-

stamentsvollstrecker nachgesucht wird. für Sorge zu tragen, daß die Er-

84.  Wird die Stiftung erst nach träge des Stiftungsvermögens demB.  dem Tode des Stifters ge- Personenkreise, dem sie zu Statten

nehmigt, so gilt sie für die Zuwend= kommen sollten, im Sinne des Stif-
ungen des Stifters als schon vor ters thunlichst erhalten bleiben. Die

dessen Tode entstanden. Behörde kann die Verfassung der
85. Die Verfassung einer Stift= Stiftungändern,soweitdieUmwand-

80. ung wird, soweit sie nichtauflungdes Zweckes es erfordert.

Reichs= oder Landesgesetz beruht, Vorder Umwandlung des Zweckes
durchdas Stiftungsgeschäftbestimmt.undderAenderungderVerfassung

86. Die Vorschriften des § 26, soll der Vorstand der Stiftung ge- des § 27 Abs. 3 und der hört werden.

§§ 28 bis 31, 42 finden auf Stift— 88. Mit dem ErlöschenderStift-
ungen entsprechende Anwendung, die · ung fällt das Vermögen an

Vorschriften des§ 27 Abs. 3 und des diein der Verfassung bestimmten Per-
§ 28 Abs. 1 jedoch nur insoweit, als sonen. Die Vorschriften der §§ 46
sich nicht aus der Versassung, insbe= bis 53 finden entsprechende Au-

sondere daraus, daß die Verwaltung wendung.
der Stiftung von einer öffentlichen

Behörde geführt wird, ein Anderes III. Juristische Personen des
ergiebt. Die Vorschriften des § 28 öffentlichen Rechtes.
Abs. 2 und des § 29 sinden auf

Stiftungen, deren Verwaltung von 89. Die Vorschrift des § 31 fin-
einer öffentlichen Behörde geführt det auf den Fiskus sowie auf
wird, keine Anwendung. die Körperschaften, Stiftungen und

87. 1) Ist die Erfüllung des Stift= Anstalten des öffentlichen Rechtes
 ungszwecks unmöglich gewor= entsprechende Anwendung).

den oder gefährdet sie das Gemeine-Das Gleiche gilt, soweit bei Kör-
wohl, so kann die zuständige Behörde perschaften, Stiftungen und Anstal-
der Stiftung eine andere Zweckbe= ten des öffentlichen Rechtes der Kon-
stimmung geben oder sie aufheben. kurs zulässig ist, von der Vorschrift

Bei der Umwandlung des Zweckes des § 42 Abs. 2.

1) Dieser § 87 ist auf Vorschlag der RTK. eingefügt worden; da durch

§ 85 das Erlöschen und durch § 87 die tmwandlung einer Stiftung reichs-
rechtlich geregelt ist, wurde ein die landesrechtliche Regelung dieser Vorkommnisse
vorbehaltender Art. (85) des Entw d. Einf.G. gestrichen.

2) Vgl. oben Anm, zu § 31 u. E. 77, 78 mit Anm. Es sind nur zwei pri-

vatrechtliche Sätze hiermie für die jurist. Personen d. öffentl. Rechts festgestellt:
die Haftung der Korporation für ihre Organe und die Pflicht, gegebenenfalls
die Konkurseröffnung zu beantragen.

— —

Gareis, Burgerliches Gesetzbuch. 2
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Zweiter Abschnitt.

Sachen.

90.
Gegenstände!).

91 Vertretbare Sachen im Sinne
  des Gesetzes sind bewegliche

Sachen, die im Verkehre nach Zahl,
Maß oder Gewicht bestimmt zu wer-
den pflegen.

92. Verbrauchbare Sachen im

wegliche Sachen, deren bestimmungs-
mäßiger Gebrauch in dem Verbrauch
oder in der Veräußerung besteht.

Als verbrauchbar gelten auch be-
wegliche Sachen, die zu einem

Waarenlager, oder zueinem sonstigen
Sachinbegriffe gehören, dessen be-
stimmungsmäßiger Gebrauch in der
Veräußerung der einzelnen Sachen
besteht.

93. Bestandtheile einer Sache,
 die von einander nicht ge-

trennt werden können, ohne daß der

Sachen im Sinne des Ge- dere Gebäude ), sowie die Erzeugnisse
setzes sind nur körperlichedesGrundstücks,solangesie mit dem

Boden zusammenhängen. Samen
wird mit dem Aussäen, eine Pflanze
wird mit dem Einpflanzen wesent-

licher Bestandtheil des Grundstücks.
Zu den wesentlichen Bestand-

theilen eines Gebäudes gehören die

zur Herstellung des Gebäudes einge-
Sinne des Gesetzes sind be= fügten Sachen.

95.  Zu den Bestandtheilen eines
Grundstücks gehören solche

Sachen nicht, die nur zu einem vor-

übergehenden Zwecke mit dem Grund
und Boden verbunden sind. Das

 Gleiche gilt von einem Gebäude oder
anderen Werke, das in Ausübung

eines Rechtes an einem fremden

Grundstücke von dem Berechtigten
mit dem Grundstücke verbunden wor-

den ist.

Sachen, die nur zu einem vor-

übergehenden Zwecke in ein Ge-

eine oder der andere zerstört oder in bäude eingefügt sind, gehören nicht
seinem Wesen verändert wird (we= zu den Bestandtheilen des Gebändes.

sentliche Bestandtheile), können nicht
Gegenstand besonderer Rechte sein?).

94.  Zuden wesentlichen Bestand-
theilen eines Grundstücksge-

hören die mit dem Grund und Boden

fest verbundenen Sachen, insbeson-

96.

97.

Rechte, die mit dem Eigen-
 thum an einem Grundstücke

verbunden sind, gelten als Bestand-
theile des Grundstücks 4).

Zubehör sind bewegliche
Sachen, die, ohne Bestand-

1) Das Gesetz lennt aber auch Rechte an unkörperlichen Sachen, mindestens
insoferne die Ueberschrift des dritten Buches Sachenrecht heißt und sich auch auf
solche Rechte beziehen muß, vgl. §§ 1068 ff., 1085 ff., 1273 ff.

2) Hiedurch ist ein
geschlossen, s. aber E. 131

sondertes Stockwerkseigenthum (Herbergenrect 1). aus-
Anm. und E. 182. Vgl. auch die Anm. zu 749 u.

Gareis in Endemann-Gareis Einführung S. 242.
) Vgl. Anm. zu § 93.
4) Prinzip der Verliegenschaftung. Dieses Prinzip ist im BGB. auch sosßt

anerkannt, s. Einf.G. Art. 196 mit Anm, hiezu. Mot. zu ElL. Einf.G. (1888.
S. 276, 277.
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theile der Hauptsache zu sein, dem

wirthschaftlichen Zwecke der Haupt-
sache zu dienen bestimmt sind und zu
ihrineinem dieser Bestimmungent-
sprechenden räumlichen Verhältnisse
stehen. Eine Sache ist nicht Zube-
hör, wenn sie im Verkehre nicht als

Zubehör angesehen wird.
Die vorübergehende Benutzung
einer Sache für den wirthschaftlichen,
Zweck einer anderen begründet nicht
die Zubehöreigenschaft. Die vor-
übergehende Trennung eines Zube-
hörstücks von der Hauptsache hebt
die Zubehöreigenschaft nicht auf.

Dem wirthschaftlichen Zwecke
98. der Hauptsache sind zu dienen

bestimmt:
1. bei einem Gebäude, das für einen

gewerblichen Betrieb dauernd
eingerichtet ist, insbesondere bei
einer Mühle 1), einer Schmiede,
einem Brauhaus, einer Fabrik,
die zum Betriebe bestimmten Ma-
schinen und sonstigen Geräth-

schaften;
bei einem Landgute das zum

Wirthschaftsbetriebe bestimmte
Geräth und Vieh, die landwirth-
schaftlichen Erzeugnisse, soweit
sie zur Fortführung der Wirth-
schaft bis zu der Zeit erforder-
lich sind, zu welcher gleiche oder
ähnliche Erzeugnisse voraussicht-
lich gewonnen werden, sowie der
vorhandene auf dem Gute ge-
womene Dünger.

99. Früchte einer Sache sind die
Erzeugnisse der Sache und

die sonstige Ausbeute, welche aus der

Sache ihrer Bestimmung gemäß ge-
wonnen wird.

Früchte eines Rechtes sind die Er-
träge, welche das Recht seiner Be-
stimmung gemäß gewährt, insbeson-
dere bei einem Rechte auf Gewinn-
ung von Bodenbestandtheilen die ge-

wonnenen Bestandtheile.

Früchte sind auch die Erträge,
welche eine Sache oder ein Recht ver-

möge eines Rechtsverhältnisses ge-
währt.

100. Nutzungen ) sind die
Früchte einer Sache oder

eines Rechtes sowie die Vortheile,
welche der Gebrauch der Sache oder
des Rechtes gewährt.

101. Ist Jemand berechtigt, die
 Früchte einer Sache oder

eines Rechtes bis zu einer bestimm-
ten Zeit oder von einer bestimmten

Zeit an zu beziehen, so gebühren ihm,
sofern nicht ein anderes bestimmt ist:

1. die im § 99 Abs. 1 bezeichneten

Erzeugnisse und Bestandtheile,
auch wenn er sie als Früchte

eines Rechtes zu beziehen hat,
insoweit, als sie während der
Dauer der Berechtigung von der

Sache getrennt werden;
andere Früchte insoweit, als sie

während der Dauer der Berech-

tigung fällig werden; bestehen
jedoch die Früchte in der Vergüt-
ung für die Ueberlassung des Ge-
brauchs oder des Fruchtgenusses,
in Zinsen, Gewinnantheilen oder
anderen regelmäßig wiederkeh-

1) „Es dient im kühlen Grunde — Der Mühle das Mühlenrad“ singt
daher Gg. Cohn a. a. O.

) Ueber die fünf verschiedenen Dinge, die unter den Begriff „Nutzungen“
gestellt sind, und über die Bedeutung dieses Begriff's s. Gareis in Ende-
mann-Gareis, Einführung S. 198—200 nebst der Anm.

2*
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renden Erträgen, so gebührt dem
Berechtigten ein der Dauer sei—

ner Berechtigung entsprechender
Theil.

102. Wer zur Herausgabe von
Früchten verpflichtet ist,

kann Ersatz der auf die Gewinnung
der Früchte verwendeten Kosten in-
soweit verlangen, als sie einer ord-

nungsmäßigen Wirthschaft entspre-
chen und den Werth der Früchte nicht
übersteigen.

103. Wer verpflichtet ist, die
Lasten einer Sache oder

eines Rechtes bis zu einer bestimm.

ten Zeit oder von einer bestimmten

Zeit an zu tragen, hat, sofern nicht
ein Anderes bestimmt ist, die regel-
mäßig wiederkehrenden Lasten nach
dem Verhältnisse der Dauer seiner
Verpflichtung, andere Lasten inso-
weit zu tragen, als sie während der

Dauer seiner Verpflichtung zu ent-

richten sind.

Dritter Abschnitt.

Rechtsgeschäfte 1).
Erster Titel. 1. wer nicht das siebente Lebensjahr

Geschäftsfähigkeit ). vollendet hat;
2. wer sich in einem die freie Wil-

104.  lensbestimmung ausschließenden
Geschästsunfähig ) ist: Zustande krankhafter Störung

1) Der Begriff „Rechtsgeschäft“ ist gesetzlich nicht festgestellt; das GB.
kennt einseitige und zweiseitige Rechtsgeschäfte und stellt die Erfordernisse einer
rechtsgültigen Willenserklärung fest, letzeres in §§ 116 —144. Einseitige Rechts-
geschäfte s. §§ 111, 1937 u. a. Verträge s. §§ 145—157,dazuEhevertrag
1432 ff., Nr. optionsvertrag 1741 ff., Erbvertrag 1941, 2274 u. a. . Anm. 1 Seite 28.

2) Geschästsfähigkeit = Handlungsfähigkeit. Geschäftsfähigkeit der Aus-
länder E. 7, 10, 27—29. Retorsionsvorbehalt E. 31. Geschäftsfähigkeit eines
Staatenlosen E. 29. E. 95 Abs. 2 läßt die §§ 104—115 auch auf das Ge-
sindeverhällmiß wirken.

) Zwischen der vollen Geschäftsfähigkeit und der Geschäftsunfähigkeit steht
die beschränkte Geschäftsfähigleit: §§ 106—114.Außerdemsind noch ver-
schiedene Altersgrenzen bedeutsam, z. B.: Deliktsfähigkeit § 323 Abs. 1 (absolut

deliktsunfähig bis 7 Jahren, bedingt 7—18 —J.) Ehemündigkeit § 1303 16 J.
d. Frau, 21 d. Mann. Testamentsfähigkeit § 2229 116 Jahre), aber § 2233

Abs. 2 Volljährigkeit bei privatschriftl. Testament. Venis getatis möglich §§ 3
bis 5 (18 Jahre. Auf die Rechts= und auf die Geschäftsfähigkeit kann auch die
Standesverschiedenheit einwirken, s. z. B: Geschaftsfähigkeit der Beamten:
Beamtenverhaltniß s. Motive zu Art. (78 d. Entwurfs) 80 d. Einf.G. (.Mate-
rialien“ S. 33) n. Anm. zu § 889. Einschränkungen der Beamten im Erwerbe
von Grundstucken oder Kuren, im Betriebe von Gewerben, in der Uebernahme

von Pachtungen oder Bürgschaften, in der Annahme von Geschenken, sind durch
E. 78 aufrecht erhalten. Besondere Erlaubniß brauchen die Beamten nach lan-
desgesetzlichen, durch E. 80 ebenfalls erhalten gebliedenen Vorschriften zur Ehe—
schliessung (s. § 1315, s. auch Anm. hiezu, zur Uebernahme einer Vormundschaft
§ 1784 und zur Fortführung einer übernommenen Vormundschaft § 1868. Lehnt

an öffenllichen Unterrichtsanstalten, ihre vermögensrechtliche Stellung konservirt
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der Geistesthätigkeit befindet, so Fordert der andere Theil den
sofern nicht der Zustand seiner Na- Vertreter zur Erklärung über die Ge-
tur nach ein vorübergehender ist; nehmigung auf, so kann die Erklär-

3. wer wegen Geisteskrankheit ent= ung nur ihm gegenüber erfolgen;

mündigt ist. eine vor der Aufforderung dem Min-

105. Die Willenserklärungeinesderjährigengegenübererklärte Ge-

tig 1)

 Geschäftsunfähigen ist  nich= nehmigung oder Verweigerung der
 Genehmigung wird unwirksam. Die
Nichtig ist auch eine Willenser Genehmigung kann nur bis zum Ab-

klärung, die im Zustande der Be= laufe von zwei Wochen nach dem

wußtlosigkeit, oder vorübergehender  Empfange der Aufforderung erklärt
Störung der Geistesthätigkeit ab= werden; wird sie nicht erklärt, so
gegeben wird. gilt sie als verweigert.
106. Ein Minderjähriger, derrIst der Minderjährige unbe-
 das siebente Lebensjahr schränkt geschäftsfähig geworden, so
vollendet hat ), ist nach Maßgabe der trikt seine Genehmigung an die Stelle
§§ 107 bis 113 in der Geschäfts= der Genehmigung des Vertreters.

fähigkeit beschränkt ). 109. Bis zur Genehmigung des
Der Mindersjährige bedarf Vertrags ist der andere

107. zu einer Willenserklärung,TheilzumWiderrufeberechtigt5).
durch die er nicht lediglich einen recht-Der Widerruf kann auch dem Min-

lichen Vortheil erlangt, der Einwillig= derjährigen gegenüber erklärt wer-
ung 4) seines gesetzlichen Vertreters. den.

108. SchließtderMinderjährigeHatderandereTheildieMinder-
 einen Vertrag ohne die er= jährigkeit gekannt, so kann er nur

forderliche Einwilligung 4) des gesetz= widerrufen, wenn der Minderjährige

lichen Vertreters, so hängt die Wirk= der Wahrheit zuwider die Einwillig-
samkeit des Vertrags von der Ge= ung des Vertreters behauptet hat;
nehmigung des Vertreters ab. er kann auch in diesem Falle nicht

E. 80, 81. Militärpersonen s. Anm. zu § 9. Geistliche, Rechtsstellung derselben,
soweit privatrechtlich, konservict E. 80, 81, vgl. auch §§ 1784, 1888. In Vetreff
der Rechtsfähigkeit von Religionsgesellschaften und geistlichen Gesellschaften ist
durch E. 84 die Komvetenz der Landesgeseygebung vorbehalten.

1) „Nichtigkeit“" gebraucht auch das BGB. wie das Gemeine Recht im
Gegensatz zur „Anfechtbarkeit“ s. unten § 119 ff. Dernburg, Pand. § 120.

 5 In der Geschäftsfähigkeit sind außer dem Minderjährigen (a) noch be-
schränkt:

b) wegen Geistesschwäche (§ 6 Ziff. 1, §§ 114, 115),
c) wegen Verschwendung (§ 6 Ziff. 2, §§ 114, 115),

d) wegen Trunksucht (§ 6 Ziff, 3, §§ 114, 115),
Entmündigte und

dier Ehefrau in der vom E. 200 Abs. 3 berührlen Falle.
**) Aber:„diejüngsteFraukann mit dem Gatten streiten“, sagt G. Cahn

nach EPrO § 573a  sagl G.

4) „Einwilligung“ s. § 182 Anm.
5) Dies gilt nach E. 95 Abs. 2 auch für die Dienstverträge des Gesindes.
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widerrufen, wenn ihm das Fehlen
der Einwilligung bei dem Abschlusse
des Vertrags bekannt war.

110. Ein von dem Minderjähri—
 gen ohne Zustimmung des

gesetzlichen Vertreters geschlossener
Vertrag gilt als von Anfang an
wirksam, wenn der Minderjährige die

vertragsmäßige Leistung mit Mitteln
bewirkt, die ihm zu diesem Zwecke
oder zu freier Verfügung von dem

Vertreter oder mit dessen Zustimm—
ung von einem Dritten überlassen

worden sind 1).

111. Ein einseitiges Rechtsge—
schäft, das derMinderjährige

ohne die erforderliche Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters vornimmt,
ist unwirksam. Nimmt der Minder-
jährige mit dieser Einwilligung ein
solches Rechtsgeschäft einem Anderen
gegenüber vor, so ist das Rechtsge-
schäft unwirksam, wenn der Minder-

jährige die Einwilligung nicht in
schriftlicher Form vorlegt und der
Anderedas Rechtsgeschäft aus diesem
Grunde unverzüglich zurückweist.Die
Zurückweisung ist ausgeschlossen,
wenn der Vertreter den Anderen von

der Einwilligung in Kenntniß ge-

setzt hatte.

112. Ermächtigt der gesetzliche
ertreter mit Genehmigung

des VormundschaftsgerichtsdenMin-
derjährigen zum selbständigen Be-
trieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist
der Minderjährige für solche Rechts-
geschäfte unbeschränkt geschäftssähig,
welche der Geschäftsbetrieb mit sich

bringt. Ausgenommen sind Rechts-
geschäfte, zu denen der Vertreter der

113.

Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts bedarf.

Die Ermächtigung kann von dem

Vertreter nur mit Genehmigung des

Vormundschafts-Gerichts zurückge-
nommen werden.

Ermächtigt der gesetzliche
Vertreter den Minderjäh—

rigen,inDienstoderinArbeitzutre-
ten, so ist derMinderjährigefürsolche
Rechtsgeschäfte unbeschränkt ge-

schäftsfähig, welche dieEingehungoder Aufhebung eines Dienst- *

Arbeitsverhältnisses der gestatteten
Art oder die Erfüllung der sich aus

einem solchen Verhältniß ergebenden
Verpflichtungen betreffen. Ausge-
nommen sind Verträge, zu denen der

Vertreter der Genehmigung des Vor-

mundschaftsgerichts bedarf.
Die Ermächtigung kann von dem

Vertreter zurückgenommen oder ein-

geschränkt werden.
Ist der gesetzliche Vertreter ein

Vormmmd, so kann die Ermächtigung,
wenn sie von ihm verweigert wird,

auf Antrag des Minderjährigen durch
das Vormundschaftsgericht ersetzt
werden. Das Vormundschaftsgericht
hat die Ermächtigung zu ersetzen,
wenn sie im Interesse des Mündels

liegt.
Die für einen einzelnen Fall er-

theilte Ermächtigung gilt im Zwei-
fel als allgemeine Ermächtigung zur
Eingehung von Verhältnissen der-
selben Art.

114. Werwegen Geistesschwäche,
 wegen Verschwendung oder

wegen Trunksucht entmündigt oder
wer nach § 1906 unter vorläufig

1) „Mit dem Taschengeld — Thu', was Dir gefällt.“ G. Cohn a. a. O.
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Vormundschaft gestellt ist, steht in

Ansehung der Geschäftsfähigkeit
einem Minderjährigen gleich, der das

siebente Lebensjahr vollendet hat.
Wird ein die Entmündig-

115. ung  Be-
schluß in Folge einer Anfechtungs-
Beschluss aufgehoben, so kann die Wirk-
samkeit der von oder gegenüber
dem Entmündigten vorgenommenen

Rechtsgeschäfte nicht auf Grund des
Beschlusses in Frage gestellt werden.

Auf die Wirksamkeit der von oder
gegenüber dem gesetzlichen Vertreter
vorgenommenen Rechtsgeschäfte hat
die Aushebung keinen Einfluß.

Diese Vorschriften finden ent-
sprechende Anwendung, wenn im
Falle einer vorläufigen Vormund-
schaft der Antrag auf Entmündig-
ung zurückgenommen oder rechts-
kräftig abgewiesen oder der die Ent-

mündigung aussprechende Beschluß
in Folge einer Anfechtungsklage auf-
gehoben wird.

Zweiter Titel.

Willenserklärung .

116. Eine Willenserklärung ist
 nicht deshalb nichtig, weil

sich der Erklärende insgeheim vorbe-
hält, das Erklärte nicht zu wollen ).

1) Vgl. die Anm. 1 Seite 20.

Die Erklärung ist nichtig, wenn sie
einem Anderen gegenüber abzugeben
ist und dieser den Vorbehalt kennt.

117. Wirdeine Willenserklärung,
die einem anderen gegenüber

abzugeben ist, mit dessen Einver-
ständnisse nur zum Schein abgegeben,

so ist sie nichtig 3).
Wird durch ein Scheingeschäft ein

anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so
finden die für das verdeckte Rechts-

geschäft 4) geltenden VorschriftenAn-
wendung.

118. Eine nicht ernstlich gemeinte
Willenserklärung, die in der

Erwartung abgegeben wird, der
Mangel der Ernstlichkeit werde nicht
verkannt werden, ist nichtig 5).

119. Wer bei der Abgabe einer
Willenserklärungüberderen

Inhalts) im Irrthume war oder eine

Erklärung dieses Inhalts überhaupt
nicht abgeben wollte 7), kann die Er-
klärung anfechten 8), wenn anzuneh-
men ist, daß er sie bei Kenntniß der

Sachlage und bei verständiger Wür-
digung des Falles nicht abgegeben
haben würde.

Als Irrthum über den Inhalt der

Erklärung gilt auch der Irrthum über
solche Eigenschaften der Person oder
der Sache, die im Verkehr als wesent-

lich angesehen werden.

2) Wirkungslosigkeit einer reservatio mentalis.
3) Negotium simulatum, ist auch Dritten gegenüber nichtig, („dingliche.

Ungültigkeit“), aber
4) Negotium

zungläubige Dritte genießen Schutz z. B. im Falle des § 409.
dissimulatum s. Endemann a. a. O. 81.

5) Scherz, „Scherzgeschäft“. Entsch. d. RGer. in Civils. Bd. VIII S. 249.
6) Inhalt, im Gegensatz zum Beweggrund (Motiv); Irrthum im Inhalte

der Erklärung sind z. B. die in Abs. 2 angegebenen Fälle; vgl. §§ 1332, 1333:
Anfechtung einer Ehe ex capite errorig. Wirkung der Anfechtung § 142.

7) Hierher gehört das Sich versprechen, Sich verschreiben.
s. Anm. 1 Seite 21, ferner §§ 120— 144, 1330 ff. u. a.8) Anfechtung

Vgl. § 2078.

auch BG. 21. Juli 1879 KonkO. §§ 22 ff.
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120. welche durch die zur Ueber-

mittelung verwendete Person 1) oder
Anstalt 2) unrichtig übermittelt wor-
den ist, kann unter der gleichen Vor-

aussetzung angefochten werden wie
nach § 119 eine irrthümlich abge-
gebene Willenserklärung.

121.  Die Anfechtung muß in den
Fällen der §§ 119, 120

ohne schuldhaftes Zögern (unverzüg-
lich) erfolgen, nachdem der Aufecht-
ungsberechtigte von dem Anfecht-

ungsgrunde Kenntniß erlangt hat.
Die einem Abwesenden gegenüber

erfolgte Anfechtung gilt als recht-
zeitig erfolgt, wenn die Anfechtungs-

erklärung unverzüglich abgesendet
worden ist.

Die Aufechtung ist ausgeschlossen,
wenn seit der Abgabe der Willenser-

klärung dreißigJahreverstrichensind.

122. Ist eine Willenserklärung
nach§118 nichtig oder auf

Grund der §§ 119, 120 angefochten,
so hat der Erklärende, wenn die Er-

klärung einem Anderen gegenüber
abzugeben war, diesem, anderenfalls
jedem Dritten den Schaden zu er-

setzen, den der Andere oder der Dritte

dadurch erleidet, daß er auf die Gül-

tigkeit der Erklärung vertraut, jedoch
nicht über den Betrag des Interesses
hinaus, welches der Andere oder der
Dritte an der Gültigkeit der Erklär-

ung hat.
Die Schadensersatzpflicht tritt

nicht ein, wenn der Beschädigte den
Grund der Nichtigkeit oder der An-

1) Bote, Dienstmann, Kind.

Eine Willenserklärung,
—

fechtbarkeit kannte oder in Folge von

Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen

Wer zur Abgabe einer
mußte)j.

123. Willenserklärung durch
arglistige Täuschung oder widerrecht-
lich durch Drohung bestimmt worden
ist, kann die Erklärung aufechten )

Hat ein Dritter die Täuschung
verübt, so ist eine Erklärung, die
einem Anderen gegenüber abzugeben
war, nur dann anfechtbar, wenn dieser

die Täuschung kannte oder kennen
mußte. Soweit ein Anderer als der.

jenige, welchem gegenüber die Er-
klärung abzugeben war, aus der Er-
klärung unmittelbar ein Recht er-

worben hat, ist die Erklärung ihm
gegenüber anfechtbar, wenn er die

Täuschung kannte oder kennen mußte.

14.2 Die Anfechtung einer nach
§ 123 anfechtbaren Willens-

erklärung kann nur binnen Jahres—

frist erfolgen.
Die Frist beginnt im Falle der

arglistigen Täuschung mit dem Zeit—
punkt, in welchem der Anfechtungs-
berechtigte die Täuschung entdeckt,
im Falle der Drohung mit dem Zeit-
punkt, in welchem dic Zwangslage
aufhört. Auf den Lauf der Frist finden
die für die Verjährung geltenden Vor-
schriften des § 203 Abs. 2 und der
§§ 206, 207 entsprechende Anwend-

ung.

Die Anfechtung ist ausgeschlossen,
wenn seit der Abgabe der Willens-

erklärung dreißig Jahre verstrichen
sind.

2) z. B. Telegraphen-, Fernsprechanstalt. („Irrl sich der Draht — Schafft
Anfechtung Rath.“ Gg. Cohn a. a. O.)

) Auch hiermit wird eine „dingliche- Wirkung erzielt, nämlich Dritten
gegenüber völlige Eliminirung der Willenserklärung nach § 142.
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Ein Rechtsgeschäft), wel-

125. ches der durch Gesetz vorge-
schriebenen Form ermangelt, ist nich—

 Mangel der durch Rechts—
geschäft bestimmten Form hat im
Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur

Folge ).

  Ist durch Gesetz schriftliche
126. Form vorgeschrieben, so
muß die Urkunde von dem Aussteller

eigenhändig durch Namensunter—
schrift oder mittelst gerichtlich oder
notariell beglaubigten Handzeichens
unterzeichnet werden.

Bei einem Vertrage muß die Unter-

zeichnung der Parteien auf derselben
Urkunde erfolgen. Werden über den

Vertrag mehrere gleichlautende Ur-
kunden ausgenommen, so genügt es,
wenn jede Partei die für die andere
Partei bestimmte Urkunde unter-

zeichnet.
Die schriftliche Form wird durch

die gerichtliche oder notarielle Beur-

kundung ersetzt )

127. Die Vorschriften des§126
gelten im Zweifel auch für

die durch Rechtsgeschäft bestimmte
schriftliche Form. Zur Wahrung der
Form genügt jedoch, soweit nicht ein
anderer Wille anzunehmen ist, tele-

graphische Uebermittelung und bei
einem Vertrage Briefwechsel; wird
eine solche Form gewählt, so kann
nachträglich eine dem § 126 ent-

sprechende Beurkundung verlangt
werden.

128. Ist durch Gesetz gerichtliche
-oder notarielle Beurkundung

eines Vertrags vorgeschrieben, so ge-
nügt es, wenn zunächst der Antrag,
und sodann die Annahme des Antrags
von einem Gericht oder einem Notar

beurkundet wird ).

129. Ist durch Gesetz für eine
Erklärung öffentliche Be-

glaubigung vorgeschrieben, so muß
die Erklärung schriftlich abgefaßt und
die Unterschrift des Erklärenden von

der zuständigen Behörde oder einem
zuständigen Beamten oder Notar be-

glaubigt werden. Wird die Erklärung
von dem Aussteller mittelst Hand-
zeichens unterzeichnet, so ist die im
§ 126 Abs. 1 vorgeschriebene Be-

glaubigung des Handzeichens erfor-
derlich und genügend.

Die öffentliche Beglaubigung wird
durch die gerichtliche oder notarielle

Beurkundungder Erklärungersetzt5).

130. Eine Willenserklärung, die
einem Anderen gegenüber

abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen
Abwesenheit abgegeben wird, in dem
Zeitpunkte wirksam, in welchem sie
ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam,
wenndem Anderen vorher odergleich-
zeitig ein Widerruf zugeht4).

Auf die Wirksamkeit der Willens-

erklärung ist es ohne Einfluß, wenn
der Erklärende nach der Abgabe stirbt
oder geschäftsunfähig wird.

Diese Vorschriften finden auch
dann Anwendung, wenn die Willens-

1) Ueber Rechtsgeschäfte im Auslande s. E. 11, E. 27 zu §§ 125, 126
Abs. 3, 128.

) Dos Landesgesetz kann, wo das BGB. gerichtliche oder  notarielle Be-
urkundung vorsieht, bestimmen, daß entweder nur die Gerichte oder nur die
Notare zur Beurkundung zuständig seien. E. 141.

) Hiezu s. Anm. zu § 81, 125, E. 141 mit Anm.

4) Vgl. HGB. Art. 320. Sog. „Empfangstheorie“ vgl. Gareis, HR. S. 451.
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erklärung einer Behörde gegenüber oder in Ermangelung eines inländi.

abzugeben ist. schen Wohnsitzes den letzten Aufent.

131. Wird die Willenserklärung halt hatte.
 einem Geschäftsunfähigen 133. Bei der Auslegung einer

gegenüber abgegeben, so wird sienicht Willenserklärung ist der
wirksam, bevor sie dem gesetzlichen wirkliche Wille zuerforschen undnicht
Vertreter zugeht. an dem buchstäblichen Sinne des Aus-

Das Gleiche gilt, wenn die Willens= drucks zu haften.

erklärung einer in der Geschäftsfä- 134.  Ein Rechtsgeschäft, das
higkeit beschränkten Person gegenüber gegen ein gesetzliches Ver-
abgegeben wird. Bringt die Erklärung bot verstößt, ist nichtig, wenn sich
jedoch der in der GeschäftsfähigkeitnichtausdemGesetz ein Anderez
beschränkten Person lediglich einen ergiebt.

rechtlichen Vortheil oder hat der ge-  135. Verstößt die Verfügung
setzliche Vertreter seine Einwilligung über einen Gegenstand

ertheilt, so wird die Erklärung in dem  gegen ein gesetzliches -Veräußerungs
verbot, Zeitpunkte wirksam. das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nun  in welchem sie ihr  ’-ihr zugeht 1).  nun

Eine Willenserklärung gilt diesen Personen gegenüber unwirk—
132. auch dann als zugegangen, sam. Der rechtsgeschäftlichen Verfüg—

wenn sie durch Vermittelung eines 1 ung steht eine Versügung gleich, die

Gerichtsvollziehers zugestellt worden im Wege der Zwangsvollstreckung
ist. Die Zustellung erfolgt nach den oder der Arrestvollziehung erfolgt.

Vorschriften der Civlprozessordnung,   Die VorschriftenzuGunstenderBefindet sich der Erklärende über jenigen,

die Person dessjenigen, welchem gegen= Nichtberechtigten herleiten, finden
über die Erklärung abzugeben ist, in entsprechende Anwendung.

einer nicht auf Fahrläßigkeit beruhen.   136. Ein Veräußerungverbotden Unkenntniß oder ist der Aufent- das von einem Gericht oder

hole dieser Person unbekannt, so von einer anderen Behörde innerhalb
kann die Zustellung nach den für die ihrer Zuständigkeiterlassen wird, steht

öffentliche Zustellung einer Ladung einem gesetzlichen Veräußerungsver-
geltenden Vorschriften der Civilpro-  bote der im § 135 bezeichneten Art
zeßordnung erfolgen. Zuständig für gleich.
die Bewilligung ist im ersteren Falle  137. Die Befugniß zur Verfüg—

bes Amtsgericht, in dessen Bezirke liches Recht, kann nicht durcher Erklärende seinen Wohnsitz oder   Rechts-

in Ermangelung eines inländischen geschäftausgeschlossen oder beschränkt
Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat,  pflichtung, werden Die Wirksamkeit einer Ver-
im letzteren Falle das Amtsgericht, pflichtung, über ein solches Recht dies
in dessen Bezirke die Person, welcher nicht zu verfügen, wir durch dies
zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz Vorschrift nicht berührt.

1) Vgl. oben Seite 21 Anm. 5, E. 95 (Gesinderecht).
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79 Ein Rechtsgeschäft, das
138. gegen die guten Sitten 1)

verstößt, ist nichtig.
 Richtig ist besondere ein Rechts-
geschäft, durch das Jemand unter
Ausbeutung der Nothlage, des Leicht-

sinns oder der Unerfahrenheit einessinns Anderen

 sich oder einem Dritten für

eine  Leistung Vermögensvortheile

versprechen oder gewähren läßt,
welche den Werth der Leistung der-
gestalt übersteigen, daß den Umstän=
den nach die Vermögensvortheile in
auffälligem Mißverhältnisse zu der
Leistung stehe ).

139.  Ist ein Theil eines Rechts-1 geschäfts nichtig, so ist das

ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn
nicht anzunehmen ist, daß es auch ohne
den nichtigen Theil vorgenommen
sein würde.

140.  Entspricht ein nichtiges
Rechtsgeschäft den Erfor-

dernissen eines anderen Rechtsge-
schäftes, eines  anderen oder einer Behörde gegen-

über vorzunehmen war, auch dann,
wenn das Rechtsgeschäft der Behörde

schäfts, so gilt das letztere, wenn an-

zunehmen ist, daß dessen Geltung
bei Kenntniß der Nichtigkeit gewollt
sein würde.

141.  Wird ein nichtiges Rechts-
geschäft von demjenigen,

welcher es vorgenommen hat, bestä-
tigt, so ist die Bestätigung als erneute

Vornahme zu beurtheilen.
Wird ein nichtiger Vertrag von

den Parteien bestätigt, so sind diese
im Zweifel verpflichtet, einander zu

gewähren, was sie haben würden,
wenn der Vertrag von Anfang an

gültig gewesen wäre.
— — —— —

142.  Wird ein anfechtbares
 Rechtsgeschäft angefoch-

ten, so ist es als von Anfang an

nichtig anzusehen.
Wer die Anfechtbarkeit kannte oder

kennen mußte, wird, wenn die An-

fechtung erfolgt, so behandelt, wie
für wenn er die Nichtigkeit des Rechts-

Leistung Vermögensvortheile geschäfts gekannt hätte oder hätte
kennen müssen.

143.  Die Anfechtung erfolgt
 durch Erklärung gegenüber

dem Anfechtungsgegner.

Anfechtungsgegner ist bei einem
Vertrage der andere Theil, im Falle
des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige,
welcher aus dem Vertrag unmittel-

bar ein Recht erworben hat.

Bei einem einseitigen Rechtsge-
schäfte, das einem Anderen gegenüber
vorzunehmen war, ist der Andere der

Anfechtungsgegner. Das Gleiche gilt
bei einem Rechtsgeschäfte, das einem

gegenüber vorgenommen worden ist.

Bei einem einseitigen Rechtsge-
schäft anderer Art ist Anfechtungs-
gegner Jeder, der auf Grund des

Rechtsgeschäfts unmittelbar einen
rechtlichen Vortheil erlangt hat. Die
Ansechtung kann jedoch, wenn die
Willenserklärung einer Behörde ge-
genüber abzugeben war, durch Erklär-
ung gegenüber der Behörde erfolgen;
die Behörde soll die Anfechtung dem-

jenigen mittheilen, welcher durch das

1. Gute Sitten auch §§ 817, 819, 826 u. E. 30; Verkehrssitte §§ 157,
242 Vgl. auch §§ 308, 2171 u. Anm. zu § 157.

2) Abs. 2 ist von der RTK. beigefügt und schließt sich redaktionell theil-
weise an Art. 1 (Str.GB. § 302 a) des Wuchergesetzes v. 24. Mai 1880 an.
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Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen
worden ist.

144. Die Anfechtung ist ausge-
 schlossen,wenndasanfecht-

bare Rechtsgeschäft von dem Anfecht-

ungsberechtigten bestätigt wird.
Die Bestätigung bedarf nicht der

für das Rechtsgeschäft bestimmten
Form.

Dritter Titel.

Vertrag ?.

145.  Wer einem Anderen die
Schließung eines Vertrags

anträgt, ist an den Antrag gebun-
den ), es sei denn, daß er die Gebun-

denheit ausgeschlossen hat.

146.  Der Antrag erlischt, wenn
er dem Antragenden gegen-

über abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach dem §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird,

*1
—

Frist bestimmt, so kann die Annahme
nur innerhalb der Frist erfolgen.

149.  Ist eine dem Antragenden
 verspätet zugegangene An-

nahmeerklärung dergestalt abgesendet
worden, daß sie bei regelmäßiger Be-
förderung ihm rechtzeitig zugegangen
sein würde, und mußte der Antra-
gende dies erkennen, so hat er die
Verspätung dem Annehmenden un-

verzüglich nach dem Empfange der
Erklärung anzuzeigen, sosern es nicht
schon vorher geschehen ist. Verzögert
er die Absendung der Anzeige, so gilt
die Annahme als nicht verspätet.

150 Die verspätete Annahme150. eines Antrags gilt als
neuer Antrag.

Eine Annahme unter Erweiterun-

gen, Einschränkungen oder sonstigen
Aenderungen gilt als Ablehnung ver-

diesem gegenüber nach den §§ 147 bunden mit einem neuen Antrage.
bis 149r echtzeitigangenommen wird.

147.  Der einem Anwesenden ge—
 machte Antrag kann nur

sofort angenommen werden. Dies gilt
auch von einem mittelst Fernsprechers
von Person zu Person gemachten
Antrage.

Der einem Abwesenden gemachte
Antrag kann nur bis zu dem Zeit-

punkt angenommen werden, in wel-
chem der Antragende den Eingang
der Antwort unter regelmäßigen Um-

ständen erwarten darf.

148.  Hat der Antragende fürdie
 Annahme des Antrags eine

151. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags
zu Stande, ohne daß die Annahme
dem Antragenden gegenüber erklärt
zu werden braucht, wenn eine solche

Erklärung nach der Verkehrssitte
nicht zu erwarten ist oder der An-

tragende auf sie verzichtet hat. Der
Zeitpunkt, in welchem der Antrag
erlischt, bestimmt sich nach dem aus
dem Antrag oder den Umständen zu

entnehmenden Willen des Antragen-
den.

152.  Wird ein Vertrag gericht- lich oder notariell beur-

1) Vgl Anm. 1 Seite 20. Das BGB. kennt nicht bloß obligationener
zeugende Verträge (§§ 305—822), sondern auch dingliche (z. B. §§ 873, 925,
929, 1205), familienrechtliche (z. B. §§ 1432 ff, 1741 ff.) und erbrechtliche
(§§ 2274 ff., 2346 ff.).

2) Dies ist einer der wenigen Fälle, in denen das BGB. eine einseitige
Willensbindung zu Gunsten eines Andern (eine sog. Kreation) anerkennt, s. die
systematische Anm. zu Titel Xl des II. Buches (§§ 677 ff. B. IV).
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kundet 1), ohnedaßbeideTheilegleich-
zeitig anwesend sind, so kommt der
Vertrag mit der nach § 128 erfolg-
ten Beurkundung der Annahme zu
Stande, wenn nicht ein Anderes be-
stimmt ist. Die Vorschrift des § 151
Satz 2 findet Anwendung.
 Das Zustandekommen des

153. Vertrags wird nicht da-
durch gehindert, daß der Antragende
vorder Annahmestirbt oder geschäfts-
unfähig wird, es sei denn, daß ein
anderer Wille des Antragenden an-

zunehmen ist.

Solange nicht die Parteien
154. sich über alle Punkte eines

Vertrags geeinigt haben, über die
nach der Erklärung auch nur einer

Partei eine Vereinbarung getroffen
werden soll, ist im Zweisel der Ver-

trag nicht geschlossen. Die Verstän-
digung über einzelne Punkte ist auch
dann nicht bindend, wenn eine Auf-

zeichnung stattgefunden hat.
Ist eine Beurkundung des beab-

sichtigten Vertrags verabredet wor-

den, so ist im Zweifel der Vertrag
nicht geschlossen, bis die Beurkundung
erfolgt ist.

155 Haben sich die Parteien  bei einem Vertrage, den
sie als geschlossen ansehen, über einen

Punkt, über den eine Vereinbarung
getroffen werden sollte, in Wirklich-
leit nicht geeignet, so gilt das Ver-
einbarte, sofern anzunehmen ist, daß
der Vertrag auch ohne eine Bestimm-

ung über diesen Punkt geschlossen
sein würde.

156.   Bei einer Versteigerung!)
kommt der Vertrag erst

durch den Zuschlag zu Stande. Ein
Gebot erlischt, wenn ein Uebergebot

abgegeben oder die Versteigerung ohne
Ertheilung des Zuschlags geschlossen
wird.

157.  Verträge sind so auszulegen,wie Treu und Glauben mit

Rücksicht auf die Verkehrssitte es
erfordern ).

Vierter Titel.

Bedingung. Zeitbestimmung.

158.  Wird ein Rechtsgeschäft  unter einer aufschiebenden

Bedingung vorgenommen, so tritt
die von der Bedingung abhängig ge-
machte Wirkung mit dem Eintritte
der Bedingung ein.

Wird ein Rechtsgeschäft unter

einer auflösenden Bedingung vorge-
nommen, so endigt mit dem Eintritte

der Bedingung die Wirkung des
Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeit-

punkte tritt der frühere Rechtszustand
wieder ein.

 Sollen nach dem Inhalte
159. des Rechtsgeschäfts die an

den Eintritt der Bedingung geknüpf-
ten Folgen auf einen früheren Zeit-
punkt zurückbezogen werden, so sind
im Falle des Eintritts der Bedingung

1) Vgl hiezu Anm. zu §§ 81, 125 ff., E. 141 mit Anm.
) Versteigerungen, vgl. §§ 383—866, 457, 753, 1219—1221, 1235 bis

1246, E. 143 Abs. 2.

). Einer der wichtigsten Grundsätze des ganzen BGB. !
bayer. LR. III 2 § 12 („landläufige Bedeutung“,
u. (s. w., gemäß IV. 1 §  18),;
ADHGB. Art. 278, 279.

Man vergleiche
keine „ungereimte Wirkung“

 preuß. LR. I 4 §§ 65 ff.; C. civ. art. 1156 ff.;
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die Betheiligten verpflichtet, einander Nichtberechtigten herleiten, finden
zu gewähren, was sie haben würden, entsprechende Anwendung.

wenn die Folgen in dem früheren  162. Wird der Eintritt der Be.
Zeitpunkt eingetreten wären.   dingung von der Partei,

die, zu deren Nachtheil er gereichen würde,

160.  Wer unter einer aufschiebenen Bedingung berecht- ist, wider Treu und Glauben verhindert.
tigt ist, kann im Falle des Eintritts so gilt die Bedingung
der Bedingung Schadensersatz von von der Partei, zu deren Vortheil -

dem  anderen Theile Schwebezeit gereicht, wider Treu und Glaubendieser während der Schwebezeit das herbeigeführt, so gilt der Eintritt als nichr erfolgt.

von der Bedingung abhängige Recht pecbe cri. so gilt der Eintritt als

durch sein Verschulden vereitelt oder 163. In für die Wirkung einesbeeinträchtigt. Rechtsgeschäfts bei den
   Rechgeschäftes, bei dessen Vornahme

Den gleichen Anspruch hat unter! VornahmeeinAnfangs-oderein Enttermin
denselben Voraussetzungen bei einem Termin bestimmt worden, so finden
unter einer auflösenden Bedingung. die für die aufschiebende

vorgenommenen Rechtsgeschäfte der-  1 S
jenige, zu dessen Gunsten der frühere auflösende Bedingunggeltenden Vor.
Rechtszustand wieder eintritt. schriften der §§ 158, 160, 161 ent-

161. Hat Jemand untereinerauf=sprechendeAnwendung.
schiebenden Bedingung über

einen Gegenstand versügt, so ist jede

weitere Verfügung, die er während Fünfter Titel.

der Schwebezeit über den Gegenstand
trifft, im Falle des Eintriets der Be- Vertretung. Vollmacht.

dingung insoweit unwirksam, als sie 164.  Eine Willenserklärung,die
die von der Bedingung abhängige  Jemand innerhalb der ihm

Wirkung vereiteln oder beeinträchti-  zustehenden Vertretungsmacht im
gen würde. Einer solchen Verfügung Namen des Vertretenen abgiebt, wirkt
steht eine Verfügung gleich, die wäh-  unmittelbar für und gegen den Ver-

rend der Schwebezeit im Wege der tretenen 1). Es macht keinen Unter-
Zwangsvollstreckung oder der Arrest= schied, ob die Erklärung ausdrücklich
vollziehung oder durch den Konkurs= im Namen des Vertretenen erfolgt,
verwalter erfolgt. oder ob die Umstände ergeben, dafß

Dasselbe gilt bei einer auflösen- sie in dessen Namen erfolgen soll)
den Bedingung von den Verfügungen Trittder Wille, in fremdem Namer

desjenigen, dessen RechtmitdemEin= zu handeln, nicht erkennbar hervor,
tritte der Bedingung endigt. so kommt der Mangel des Willens,

Die Vorschriften zu Gunsten der= im eigenen Namen zu handeln, nich:

jenigen, welche Rechte von einem in Betracht.

1) Prinzip der freien und direkten Stellvertretung.
2) Vgl. HGGB. Art. 52, 298.
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Die Vorschriften  des Abs. 1 finden
entsprechende Anwendung, wenn eine

gegenüber einem Anderen abzuge-
dende Willenserklärung dessen Ver-
treter gegenüber erfolgt.

Die Wirksamkeit einer von
165. oder gegen über einem Ver-

treter abgegebenen Willenserklärung
wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß

der Errtreier " der Geschäftsfähig-
keit beschränkt ist.

 Soweit die rechtlichen Folg-
166. gen einer Willenserklärung
gen durch Willensmängel oder durch die
Kennniß oder das Kennenmüssen ge-
wisser Umstände beeinflußt werden,
kommt nicht die Person des Vertre-

tenen, sondern die des Vertreters in

Betracht.
Hat im Falle einer durch Rechts-

geschäft ertheilten Vertretungsmacht
(Vollmacht) der Vertreter nach be-
stimmten Weisungen des Vollmacht-
gebers gehandelt, so kann sich dieser
in Ansehung solcher Umstände, die er

selbst kannte, nicht auf die Unkennt-
niß des Vertreiers berufen. Dasselbe
gilt von Umständen, die der Voll-

machtgeber kennen mußte, sofern das
Kennenmüssen der Kenntniß gleich-
steht.

167. Die Ertheilung der Voll- machterfolgt durch Erklär-
ung gegenüber dem zu Bevollmächti-
genden oder dem Dritten, dem gegen-

über die Vertretung stattfinden soll.
Die Erklärung bedarf nicht der

Form, welche für das Rechtsgeschäft
bestimmt ist, auf das sich die Voll-
macht bezieht.

168. Das Erlöschen der Voll-
macht bestimmt sich nach

dem ihrer Ertheilumg zu Grunde lie-
genden Rechtsverhältnisse. Die Voll-

macht ist auch bei dem Fortbestehen
des Rechtsverhältnisses widerruflich,
sofern sich nicht aus diesem ein an-
deres ergiebt. Auf die Erklärung des

169.

Widerrufs findet die Vorschrift des
§ 167 Abs. 1 entsprechende Anwend-

ung.

Soweit nach den §§ 674,
729 die erloschene Voll-

macht eines Beauftragten oder eines

geschäftsführenden Gesellschafters
als fortbestehend gilt, wirkt sie nicht
zu Gunsten eines Dritten, der bei

der Vornahme eines Rechtsgeschäfts
das Erlöschen kennt oder kennen muß.

170. Wird die Vollmacht durch
 Erklärung gegenüber einem

Dritten ertheilt, so bleibt sie diesem
gegenüber in Krast, bis ihm das Er-

löschen von dem Vollmachtgeber an-

gezeigt wird.

171. Hat Jemand durch beson-
 dere Mittheilung an einen

Dritten oder durch öffentliche Be-
kanntmachung kundgegeben, daß er
einen Anderen bevollmächtigt habe, so
ist dieser auf Grund der Kundgebung
im ersteren Falle dem Drilten gegen-

über, im letzteren Falle jedem Dritten
gegenüber zur Vertretung befugt.

Die Vertretungsmacht bleibt be-
stehen, bis die Kundgebung in der-
selben Weise, wie sie erfolgt ist, wider-
rufen wird.

172. Der besonderen Mittheil-
 ung einer Bevollmächtig-

ung durch den Vollmachtgeber steht
es gleich, wenn dieser dem Verkreter

eine Vollmachtsurkunde ausgehän-
digt hat und der Vertreter sie dem
Dritten vorlegt.

Die Vertretungsmacht bleibt be-
stehen, bis die Vollmachtsurkunde
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dem Vollmachtgeber zurückgegeben gericht, welches für die Klage auf
oder für kraftlos erklärt wird. Rückgabe der Urkunde, abgesehen

173. Die Vorschriftendes§170,von dem Werthe des Streitgegen-
des § 171 Abs. 2 und des standes, zuständig sein würde.

§ 172 Abs. 2 finden keine Anwend- Die Kraftloserklärung ist un-

ung, wenn der Dritte das Erlöschen wirksam, wenn der Vollmachtgeber

der Vertretungsmacht bei der Vor= die Vollmacht nicht widerrufen kann.

nahme des Rechtsgeschäfts kennt 177. Schließt Jemand ohne Ver-
oder kennen muß. . »tretungsmacht im Namen

174.  Ein einseitiges Rechtsge- eines Anderen einen Vertrag, so
 schäft, das ein Bevoll— hängt die Wirksamkeit des Vertrags

mächtigter einem Anderen gegenüber für und gegen den Vertretenen von
vornimmt, ist unwirksam, wenn der dessen Genehmigung ab.

Bevollmächtigte eine Vollmachtsur- Fordert der andere Theil den
kunde nicht vorlegt und der Andere Vertretenen zur Erklärung über die
das Rechtsgeschäft aus diesem Grun- Genehmigung auf, so kann die Er-
de unverzüglich zurückweist. Dieklärungnurihmgegenübererfol-
Zurückweisung ist ausgeschlossen, gen; eine vor der Anfforderung dem
wenn der Vollmachtgeber den An- Vertreter gegenüber erklärte Ge-

deren von der Bevollmächtigung in nehmigung oder Verweigemug der
Kenntniß gesetzt hatte. Genehmigung wird unwirksam. Die

175. Nach dem Erlöschen der Genehmigung kann nur bis zum Ab-
175. Vollmacht hat der  Bevoll-  laufe von zwei Wochen nach dem

mächtigte die Vollmachtsurkunde dem  Empfange der Aufforderung erklärt
Vollmachtgeber zurückzugeben: ein werden; wird sie nicht erklärt, so
Zurückbehaltungsrecht steht ihm gilt sie als verweigert.

nicht zu. 178.  Bis zur Genehmigung des
176. Der Vollmachtgeber kann Vertrags ist der andere

die Vollmachts-Urkunde Theil zum Widerrufe berechtigt, es
durch eine öffentliche Bekanntmach= sei denn, daß er den Mangel der
ung für kraftlos erklären; die Kraft= Vertretungemacht bei dem Abschlusse

loserklärung muß nachdenfürdieöf- des Vertrags gekannt hat. Der
fentliche Zustellung einer Ladung gel- Widerruf kann auch dem Vertreter
tenden Vorschriften der Civilprozeß= gegenüber erklärt werden.

ordnung veröffentlicht werden Mit 179. Wer als Vertreter einendem Ablauf eines. Monats nach der  Vertrag geschlossen hat,ist,

letzten Einrückung in die öffentlichen sofern er nicht seine Vertretung

Blätter wird die Kraftloserklärung  macht nachweist, dem anderen Theil-wirksam. nach dessen Wahl zur l

Zuständig für die BewilligungzumSchadensersatze verpflichtet,
der Veröffentlichung ist sowohl das wenn der Vertretene die Genehmig-

Amtsgericht, in dessen Bezirke der ung des Vertrags verweigert.
Vollmachtgeber seinen allgemeinen Hat der Vertreter den Mange
Gerichtsstand hat, als das Amts= der Vertretungsmacht nicht gekannt,
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so ist

Schadens

er nur zum Ersatze desjenigen
verpflichtet, welchen der

andere Theil dadurch erleidet, daß
er auf die Vertretungsmacht ver-

traut, jedoch nicht über den Betrag
des Interesses hinaus, welches der
andere Theil an der Wirksamkeit
des Vertrags hat.

Der Vertreter haftet nicht, wenn

der andere Theil den Mangel der
Vertretungsmacht kannte oder kennen
mußte. Der Vertreter haftet auch
dann nicht, wenn er in der Geschäfts-

fähigkeit beschränkt war, es sei denn,
daß er mit Zustimmung seines ge-

sexlichen Vertreters gehandelt hat.
180. Bei einem einseitigen
 4Rechtsgeschäft ist Vertret-
ung ohne Vertretungsmacht unzu-

lässig. Hat jedoch derjenige, welchem
zegenüber ein solches Rechtsgeschäft-
vorzunehmen war, die von dem Ver-

treter behauptete Vertretungsmacht

bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts
nicht beanstandet oder ist er damit

einverstanden gewesen, daß der Ver-
treter ohne Vertretungsmacht han-
dele, so sinden die Vorschriften über

Verträge entsprechende Anwendung.
Das Gleiche gilt, wenn ein einseitiges
Rechtsgeschäft gegenüber einem Ver-
treter ohne Vertretungsmacht mit

dessen Einverständnisse vorgenommen
wird.

181. Ein Vertreter kann, soweit
nicht ein Anderes ihm ge-

stattet ist, im Namen des Vertretenen

mit sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten ein Rechts-

geschäft nicht vornehmen 1), es sei
denn, daß das Rechtsgeschäft aus-
schließlich in der Erfüllung einer
Verbindlichkeit besteht.

Sechster Titel.

Einwilligung. Genehmigung.

182. Hängt die Wirksamkeit
eines Vertrags oder eines

einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem
Anderen gegenüber vorzunehmen ist,
von der Zustimmung ) eines Dritten

ab, so kann die Ertheilung sowie die
Verweigerung der Zustimmung so-
wohl dem einen als dem anderen

Theile gegenüber erklärt werden.
Die Zustimmung bedarf nicht der

für das Rechtsgeschäft bestimmten
Form.

Wird ein einseitiges Rechtsge-
schäst, dessen Wirksamkeit von der

Zustimmung eines Dritten abhängt,
mit Einwilligung des Dritten vor-

genommen, so finden die Vorschriften
des § 111 Satz 2, 3 entsprechende
Anwendung.

183. Die vorherige Zustimmung
 (Einwilligung) ist bis zur

Vornahme des Rechtsgeschäfts wider-
ruflich, soweit nicht aus dem ihrer
Ertheilung zu Grunde liegenden
Rechtsverhältnisse sich ein Anderes
ergiebt. Der Widerruf kann sowohl
dem einen als dem anderen Theile

gegenüber erklärt werden.

1) Verbot des secum contrahere, Nichtigkeit nach § 134.
) Man beachte den Sprachgebrauch: Zustimmung ist entw. vorher-

gehend und dann heißt sie Einwilligung, oder nachfolgend und dann heißt
sie Genehmigung, vgl. §§
184, 1396, 1397.
s. §§ 1325, 1331.

Gereis, Bürgerliches Gesetzbuch.

a, vgl. §§ 183, 1304—1308, 1395, 1398 einer= und §§ 177,
1337 u. a. andererseits; verschieden davon ist Bestätigung

3
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184. Die nachträgliche Zustimm= Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn
 ung (Genehmigung) wirkt sie mit EinwilligungdesBerechtigten

auf den Zeitpunkt der Vornahme erfolgt.
des Rechtsgeschäfts zurück, soweit Die Verfügung wird wirksam
nicht ein Anderes bestimmt ist. wenn der Berechtigte sie genehmig

Durch die Rückwirkung werden oder wenn der Verfügende den Gegen-
Verfügungen nicht unwirksam, die stand erwirbt oder wenn er von dem

vor derGenehmigung über den Gegen= Berechtigten beerbt wird und dieser
stand des Rechtsgeschäfts von dem für die Nachlaßverbindlichkeiten un.

Genehmigenden getroffen worden beschränkt haftet. In den beiden
oder im Wege der Zwangsvollstreck= letzteren Fällen wird, wenn über den
ung oder der Arrestvollziehung oder Gegenstand mehrere mit einander

durch den Konkursverwalter erfolgt nicht in Einklang stehende Versüg-
sind. ungen getroffen worden sind, nur die

185. Eine Verfügung, die ein frühere Verfügung wirksam 1).
„Nichtberechtigter über einen

Dierter Abschnitt.

Fristen. Termine.

16.8 Für die in Gesetzen, ge- 188. Eine nach Tagen bestimmte
richtlichen Verfügungen und  Frist endigt mit dem Ab-

Rechtsgeschäften enthaltenen Frist= laufe des letzten Tages der Frist.
und Terminsbestimmungen gelten Eine Frist, die nach Wochen, nach
die Auslegungsvorschriftenderss Monatenodernach einem mehrere
bis 193 ). Monate umfassenden Zeitraume —

187. Ist für den Anfang einer Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr —
Frist ein Ereigniß oder ein bestimmt ist, endigt im Falle de:

in den Lauf eines Tages fallender § 187 Abs. 1 mit dem Ablaufe des

Zeitpunkt maßgebend, so wird bei jenigen Tages der letzten Woche oder
der Berechnung der Frist der Tag des letzten Monats, welcher durch
nicht mitgerechnet, in welchen das seine Benennung oder seine Zahl
Ereigniß oder der Zeitpunkt fällt. dem Tage entspricht, in den das Er-

Ist der Beginn eines Tages der eigniß oder der Zeitpunkt fällt; in
für den Anfang einer Frist maß- Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ab-
gebende Zeitpunkt, so wird dieser laufe desjenigen Tages der letzter
Tag bei der Berechnung der Frist Woche oder des letzten Monats, welcher

mitgerechnet. Das Gleiche gilt von scher dem Tage vorhergeht, der durch

dem Tage der Geburt bei der Be= seine Benennung oder seine Zahl der
rechnung des Lebensalters. Anfangstage der Frist entspricht.

1) Aeltere Verfügungsbeschränkungen dauern fort nach E. 168 UeB .
) Vgl. HGB. Art. 328 —333.



36Vierter Abschnitt: Fristen. Termine. Verjährung.
——

Fehlt bei einer nach Monaten be-
stimmten Frist in dem letzten Monate
der für ihren Ablauf maßgebende
Tag, so endigt die Frist mit dem
Ablaufe des letzten Tages dieses
Monats.

189.
Monaten, unter einem Vierteljahre

eine Frist von drei Monaten, unter
einem halben Monat eine Frist von

fünfzehn Tagen verstanden.
Ist eine Frist auf einen oder

Unter einem halben Jahre
wird eine Frist von sechs

in dem Sinne bestimmt, daß er nicht

zusammenhängend zu verlaufen
braucht, so wird der Monat zu dreißig,

das Jahr zu dreihundertfünfund-
sechzig Tagen gerechnet.

192. Unter Anfang des Monats
 wird der erste, unter Mitte

des Monats der fünfzehnte, unter

Ende des Monats der letzte Tag des
Monats verstanden.

193. Ist an einem bestimmten
 Tage oder innerhalb einer

Frist eine Willenserklärung abzu-
mehrere ganze Monate und einen geben oder eine Leistung zu bewirken
halben Monat gestellt, so sind die
fünfzehn Tage zuletzt zu zählen.

190. Im Falle der Verlänger-
 ung einer Frist wird die

neue Frist von dem Ablaufe der

vorigen Frist an berechnet.

191. Ist ein Zeitraum nach
Monaten oder nach Jahren

und fällt der bestimmte Tag oder
der letzte Tag der Frist auf einen
Sonntag oder einen am Erklärungs-
oder Leistungsorte staatlich aner-

kannten allgemeinen Feiertag, so
tritt an die Stelle des Sonntags

oder des Feiertags der nächstfolgende
Werktag.

Fünfter Abschnitt.

Verjährung 1).

194.  Das Recht, von einem
Anderen ein Thun oder

ein Unterlassen zu verlangen (An-
spruch), unterliegt der Verjährung.

Der Anspruch aus einem familien-

rechtlichen Verhältniß unterliegt der
Verjährung nicht, soweit er auf die
Herstellung des dem Verhältniß ent-

sprechenden Zustandes für die Zu-
kunft gerichtet ist ).
———————.

195. Die regelmäßige Verjähr- ungsfrist beträgt dreißig
Jahre.

196. In zwei Jahren verjähren
die Ansprüche:

1. der Kaufleute, Fabrikanten,
Handwerker und derjenigen, wel-
che ein Kunstgewerbe betreiben,
für Lieferung von Waaren, Aus-
führung von Arbeiten und Be-

I), Uebergangsvorschriften in Bezug auf angefangene Verjäbrungen s. E. 169.
) Unverjährbare Ansprüche s. außerdem noch in §§ 898, 902 u. in § 924

angeführten Ansprüche. Verjährung des Anspruchs auf Schadensersatz aus un-
laubten Handlungen, § 852. Verjährung von Ansprüchen aus dem Haftpflicht G.
v. 7. Juni 1871, s. E. 42 III (§ 8).

                                                                                                                                     3*
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2.derjenigen, welche Land= oder

3. der Eisenbahnunternehmungen,

Fahrgeldes, der Fracht, des

4. der Gastwirthe und derjenigen,

5.derjenigen, welche Lotterieloose

6. derjenigen, welche bewegliche

Erstes Buch: Allgemeiner Theil.

sorgung fremder Geschäfte, mit
Einschluß der Auslagen, es sei
deun, daß die Leistung für den
Gewerbebetrieb des Schuldners

erfolgt;

Forstwirthschaft betreiben, für
Lieferung von land= oder forst-

wirthschaftlichen Erzeugnissen,
sofern die Lieserung zur Ver-
wendung im Haushalte des
Schuldners erfolgt;

Frachtfuhrleute, Schiffer, Lohn-
kutscher und Boten wegen des

Fuhr= und Botenlohns, mit Ein-

schluß der Auslagen;

welche Speisen oder Getränke
gewerbsmäßig verabreichen, für
Gewährung von Wohnung und
Beköstigung, sowie für andere

den Gästen zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse gewährte Leist-
ungen, mit Einschluß der Aus-

lagen;

vertreiben, aus dem Vertriebe

der Loose, es sei denn, daß die
Loose zum Weitervertriebe ge-

liefert werden;

Sachen gewerbsmäßig vermie-
then, wegen des Miethzinses;

7. derjenigen, welche, ohne zu den
in Nr. 1 bezeichneten Personen
zu gehören, die Besorgung srem-

der Geschäfte oder die Leistung
von Diensten gewerbsmäßig be-
treiben, wegen der ihnen aus

dem Gewerbebetriebe gebühren-
den Vergütungen, mit Einschluß
der Auslagen; 1

 ——.— — —————6GG

10.

11.

12.

8. derjenigen, welche im Privat-
dienste stehen, wegen des Ge-

halts, Lohnes oder anderer
Dienstbezüge, mit Einschluß der
Auslagen, sowie der Dienstbe-
rechtigten wegen der auf solche
Ansprüche gewährten Vorschüsse;

 9. der gewerblichen Arbeiter —

Gesellen, Gehülsen, Lehrlinge,
Fabrikarbeiter —, der Tage-
löhner und Handarbeiter wegen
des Lohnes und anderer an Stelle

oder als Theil des Lohnes ver-

einbarter Leistungen, mit Ein-

schluß der Auslagen, sowie der
Arbeitgeber wegen der auf solche

Ansprüche gewährten Vorschüsse;
10. der Lehrherren und Lehrmeister
wegen des Lehrgeldes und an-

derer im Lehrvertrage verein-

barter Leistungen, sowie wegen
der für die Lehrlinge bestrittenen
Auslagen;
11. der öffentlichen Anstalten, welche
dem Unterrichte, der Erziehung,
VerpflegungoderHeilungdienen,
sowie der Inhaber von Privat-
anstalten solcher Art für Ge-
währung von Unterricht, Ver-
pflegung oder Heilung und für
die damit zusammenhängenden

Aufwendungen;
12. derjenigen, welche Personen zur
Verpflegung oder zur Erziehung
aufnehmen, für Leistungen und
Auswendungen der in Nr. 11

bezeichneten Art;
13. der öffentlichen Lehrer und der

Privatlehrer wegen ihrer Hono-
rare, die Ansprüche der öffent-

lichen Lehrer jedoch nicht, wenn
sie auf Grund besonderer Ein-

richtungen gestundet sind;
14. der Aerzte, insbesondere auch
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der Wundärzte, Geburtshelfer, regelmäßig wiederkehrenden Leist-
Zahnärzte und Thierärzte,so=ungen 1).

wie der Hebammen für ihre 198. Die Verjährung beginnt
Dienstleistungen, mit Einschluß »mit der Entstehung des
der Auslagen; Anspruchs  ). Geht der Anspruch auf
15. der Rechtsanwälte, Notare und ein Unterlassen, so beginnt die Ver-
Gerichtsvollzieher, sowie aller jährung mit der Zuwiderhandlung.

199.Kann der Berechtigte diePersonen, die zur Besorgung
gewisser Geschäfte öffentlich be-
stellt oder zugelassen sind, wegen
ihrer Gebühren und Auslagen,
soweit nicht diese zur Staats-
kasse fließen;
16. der Parteien wegen der ihren

Rechtsamwälten geleisteten Vor-
schüsse;
der Zeugen und Sachverständigen
wegen ihrer Gebühren und Aus-

lagen.
Soweit die im Abs. 1 Nr. 1, 2, 5

bezeichneten Ansprüche nicht der Ver-
fährung von zwei Jahren unterliegen,
verjähren sie in vier Jahren.

197. In vier Jahren verjähren

stände von Zinsen, mit Einschluß

17. der als Zuschlag zu den Zinsen zum

Zwecke allmählicher Tilgung des
Kapitals zu entrichtenden Beträge,

die Ansprüche auf Rück-

die Ansprüche auf Rückstände von

Mieth= und Pachtzinsen, soweit sie
nicht unter die Vorschrift des § 196;

Abs. 1 Nr. 6 fallen, und die An-
sprüche auf Rückstände von Renten,

Auszugsleistungen, Besoldungen,
Wartegeldern, Ruhegehalten, Unter-
Laltsbeiträgen und allen anderen

199. Leistung erst verlangen,
wenn er dem Verpflichteten gekündigt

hat, so begiunt die Verjährung mit
dem Zeitpunkte, von welchem an die

Kündigung zulässig ist. Hat der
Verpflichtete die Leistung erst zu be-
wirken, wenn seit der Kündigung
eine bestimmte Frist verstrichen.ist,
so wird der Beginn der Verjährung
um die Dauer der Frist hinausge-
schoben.

200. Hängt die Entstehung
  eines Anspruchs davon

ab, daß der Berechtigte von einem

ihm zustehenden Anfechtungsrechte
Gebrauch macht, so beginnt die Ver-
jährung mit dem Zeitpunkte, von
welchem an die Anfechtung zulässig
ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn
die Anfechtung sich auf ein familien-
rechtliches Verhältniß bezieht.

201. Die Verjährung der in den
 §§ 196, 197 bezeichneten

Ansprüche beginnt mit dem Schlusse
des Jahres, in welchem der nach den
§§ 198 bis 200 maßgebende Zeit-
punkt eintritt. Kann die Leistung
erst nach dem Ablauf einer über

diesen Zeitpunkt hinausreichenden

1) Wegen dieser allgemein geltenden Bestimmung wird sowohl§ 16 Abs. 2
desG.betr. die Fürsorge für die Wittwen u. Waisen d. Reichsbeamten der
Civilverwaltung, vom 20. April 1881, als auch § 18, Abs. 2 d. G. betr. die
Fürforge für die Wittwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres und der
kaiserlichen Marine vom 17. Juni 1887 und § 8, Abs. 2 d. N. dess. Betr.
v. 13. Juni 1895 aufgehoben, s. E. 48, 49—51.

2) Actio nata, hiezu s. aber §§ 199—201.
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Frist verlangt werden, so beginnt
die Verjährung mit dem Schlusse des
Jahres, in welchem die Frist ab-
läuft.

202. Die Verjährung ist ge-
hemmt 1), so lange die Leist-

ung gestundet oder der Verpflichtete
aus einem anderen Grunde vorüber-

gehend zur Verweigerung der Leist-
ung berechtigt ist ).

Diese Vorschrift findet keine An-
wendung auf die Einrede des Zurück-
behaltungsrechts, des nicht erfüllten
Vertrags, der mangelnden Sicher-
heitsleistung, der Vorausklage, sowie
auf die nach § 770 dem Bürgen und
nach den §§ 2014, 2015 dem Erben

zustehenden Einreden.

203. Die Verjährung ist ge-
hemmt, solange der Be-

rechtigte durch Stillstand der Rechts-
pflege) innerhalb der letzten sechs
Monate der Verjährungsfrist an der

Rechtsverfolgung verhindert ist.
Das Gleiche gilt, wenn eine solche

Verhinderung in anderer Weise durch
höhere Gewalt herbeigeführt wird 4).

204 Die Verjährung von An-
sprüchen zwischen Ehe-

gatten ist gehemmt, solange die Ehe
besteht. Das Gleiche gilt von An-
sprüchen zwischen Eltern und Kindern
während der Minderzährigkeit der
Kinder und von Ansprlichen zwischen
dem Vormund und dem Mündel

während der Dauer des Vormund-

schaftsverhältnisses.

20 Der Zeitraum, währendO. dessen die Verjährung ge-
hemm ist, wird in die Verjährungs-
frist nicht eingerechnet.

20 6 Ist eine geschäftsunfähige
oder inder Geschäftsfähig-

keit beschränkte Person ohne gesetz-
lichen Vertreter, so wird die gegen
sie laufende Verjährung nicht vor
dem Ablaufe von sechs Monaten

nach dem Zeitpunkte vollendet, in
welchem die Person unbeschränkt ge-
schäftsfähig wird oder der Mangel
der Vertretung aufhört. Ist die
Verjährungsfrist kürzer als sechs
Monate, so tritt der für die Ver-
jährung bestimmte Zeitraum an die
Stelle der sechs Monate.

Diese Vorschriften finden keine
Anwendung, soweit eine in der Ge-

schäftsfähigkeit beschränkte Person
prozeßfähig ist.

205. Die Verjährung eines An-
spruchs,derzueinemNach-

lasse gehört ober sich gegen einen
Nachlaß richtet, wird nicht vor dem
Ablaufe von sechs Monaten nach
dem Zeitpunkte vollendet, in welchem
die Erbschaft von dem Erben ange-
nommen oder der Konkurs über den

Nachlaß eröffnet wird oder von wel-

chem an der Anspruch von einem

Vertreter oder gegen einen Vertreter

geltend gemacht werden kann. Ist
die Verjährungsfrist kürzer als sechs

Monate, so tritt der für die Ver-

jährung bestimmte Zeitraum an die

Stelle der sechs Monate.

1) Praescriptio dormit. Rechtswirkung s. § 205.
2) Agere non valenti non currit pruescriptio.

3) Tempus hostilitatis, justitium.
4) Vgl. §§ 701, 1996. — „Gottes Allmacht ist allzeit ausgenommen.“ Graf

und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter, auch Gg. Cohn d. a. O.
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Die Verjährung wird
20 . unterbrochen 1), wenn der

Verpflichtete dem Berechtigten gegen-
über den Anspruch durch Abschlag-
zahlung, Zinszahlung, Sicherheits-
leistung oder in anderer Weise) an-

erkennt.
209. Die Verjährung wird
 unterbrochen, wenn der

Berechtigte auf Befriedigung oder
auf Feststellung des Anspruchs, auf
Ertheilung der Vollstreckungsklausel.
oder auf Erlassung des Vollstreck-

ungsurtheils Klage erhebt.
Der Erhebung der Klage stehen

gleich:
I. die Zustellung eines Zahlungs-

befehls im Mahnverfahren;
2, die Anmeldung des Anspruchs

im Konkurse;
3. die Geltendmachung der Auf-

rechnung des Anspruchs im Pro-
zesse; ·

4. die Streitverkündung in dem

Prozesse, von dessen Ausgang
der Anspruch abhängt;

die Vornahme einer Vollstreck-

ungshandlung und, soweit die
Zwangsvollstreckung den Gerich-
ten oder anderen Behörden zu-

gewiesen ist, die Stellung des An-

trags auf Zwangsvollstreckung.

21 Hängt die Zulässigkeit des
" . Rechtswegs von der Vor-

emscheidung einer Behörde ab oder
hat die Bestimmung des zuständigen
verichts durch ein höheres Gericht
zu erfolgen, so wird die Verjährung
durch die Einreichung des Gesuchs
an die Behörde oder das höhere Ge-

—

richt in gleicher Weise wie durch
Klagerhebung unterbrochen, wenn
die Klage binnen drei Monaten nach
der Erledigung des Gesuchs erhoben
wird. Auf diese Frist finden die
Vorschriften der §§ 203, 206, 207

entsprechende Anwendung.

211 Die Unterbrechung durch
4* Klagerhebung dauert fort,

bis der Prozeß rechtskräftig ent-

schieden oder anderweit erledigt ist.
Geräth der Prozeß in Folge

einer Vereinbarung oder dadurch,
daß er nicht betrieben wird, in Still-

stand, so endigt die Unterbrechung
mit der letzten Prozeßhandlung der
Parteien oder des Gerichts. Die
nach der Beendigung der Unter-
brechung beginnende neue Verjährung
wird dadurch, daß eine der Parteien
den Prozeß weiter betreibt, in gleicher
Weise wie durch Klagerhebung unter-
brochen.

210. Die Unterbrechung durch
 Klagerhebung gilt als nicht

erfolgt, wenn die Klage zurückge-
nommen oder durch ein nicht in der

Sache selbst entscheidendes Urtheil
rechtskräftig abgewiesen wird.

Erhebt der Berechtigte binnen
sechs Monaten von neuem Klage,

so gilt die Verjährung als durch die
Erhebung der ersten Klage unter-
brochen. Auf biese Frist finden die
Vorschriften der §§ 203, 206, 207

entsprechende Anwendung.

213. Die Unterbrechung durch
 Zustellung eines Zahl-

ungsbefehls im Mahnverfahren gilt

1) Tempus interrampitur: §§ 208—217. Rechtswirkung s. § 217.
 ) Als unterbrechende Anerkennung wirkt auch die Bestellung einer Hypothek
s. Gareis in Endemann  u. Gareis, Einführung S. 257.
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als nicht erfolgt, wenn die Wirk-

ungen der Rechtshängigkeit erlöschen.

.214  Die Unterbrechung durch
dauert fort, bis der Konkurs be-

endigt ist.
Die Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, wenn die Anmeldung zurück-
genommen wird.

Wird bei der Beendigung des
Konkurses für eine Forderung, die
in Folge eines bei der Prüfung er-

hobenen Widerspruchs in Prozeß be-
fangen ist, ein Betrag zurückbehal-
ten, so dauert die Unterbrechung
auch nach der Beendigung des Kon-
kurses fort; das Ende der Unter-

brechung bestimmt sich nach den Vor-
schriften des § 211.

215. Die Unterbrechung durch
 Geltendmachung der Auf-

rechnung im Prozeß oder durch Streit-
verkündung dauert fort, bis der Pro-
zeß rechtskräftig entschieden oder
anderweit erledigt ist; die Vorschrif-
ten des § 211 Abs. 2 finden An-

wendung.
Die Unterbrechung gilt als nicht

erfolgt, wenn nicht binnen sechs
Monaten nach der Beendigung des
Prozesses Klage auf Befriedigung
oder Feststellung des Anspruchs er-

hoben wird. Auf diese Frist finden
die Vorschriften der §§ 203, 206,
207 entsprechende Anwendung.

216. Die Unterbrechung durch
Vornahme einer Vollstreck-

ungshandlung gilt als nicht erfolgt,
wenn die Vollstreckungsmaßregel auf

Antrag des Berechtiglen oder wegen
Mangels der gesetzlichen Voraussetz=
ungen aufgehoben wird.

Die Unterbrechung durch Stellung

 Buch: Allgemeiner

Anmeldung im Konkurse

ung gilt als nicht erfolgt, wenn dem
Antrage nicht stattgegeben oder der
Antrag vor der Vornahme der Val-

streckungshandlung zurückgenommen
oder die erwirkte Vollstreckungsmaß-=
regel nach Abs. 1 aufgehoben wird.

217. Wird die Verjährungunter-
brochen, so kommt die bie

zur Unterbrechung verstrichene Zeit
nicht in Betracht; eine neue Ver-

jährung kann erst nach der Beendig-
ung der Unterbrechung beginnen.

218. Einrechtskräftigsestgestell-ter Anspruch verjährt in
dreißig Jahren, auch wenn er an

sich einer kürzeren Verjährung unter-
liegt. Das Gleiche gilt von dem
Anspruch aus einem vollstreckbaren

Vergleich oder einer vollstreckbaren
Urkunde, sowie von einem Anspruche,
welcher durch die im Konkurs er-

folgte Feststellung vollstreckbar ge-
worden ist.

Soweit sich die Feststellung auf
regelmäßig wiederkehrende, erst künf-
tig fällig werdende Leistungen be-
zieht, bewendet es bei der kürzeren

Verjährungsfrist.

219. Als rechtskräftige Ent-
scheidung im Sinne des

§ 211 Abs. 1 und des § 218 Abs. 1
gilt auch ein unter Vorbehalt er-

gangenes rechtskräftiges Urtheil.

220. Ist der Anspruch vor
 einem Schiedsgericht oder

einem besonderen Gerichte, vor einem

Verwaltungsgericht oder einer Ver—

waltungsbehörde geltend zu machen,
so finden die Vorschriften der §§ 209
bis 213, 215, 216, 218, 219 ent-

sprechende Anwendung.
Sind in dem Schiedsvertrage die

Schiedsrichter nicht ernannt oder ist
des Antrags auf Zwangsvollstreck= die Ernennung eines Schiedsrichters
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aus einem anderen Grunde erforder—
lich oder kann das Schiedsgericht erst
nach der Erfüllung einer sonstigen
Voraussetzung augerusen werden, so
wird die Verjährung schon dadurch
unterbrochen, daß der Berechtigte das
zur Erledigung der Sache seinerseits
Erforderliche vornimmt.

221.  Gelangt eine Sache, in An- sehung deren ein dinglicher

Anspruch besteht, durch Rechtsnach-
folge in den Besitz eines Dritten, so
kommt die während des Besitzes des

Rechtsvorgängers verstrichene Ver-
jährungszeit dem Rechtsnachfolger
zu Statten 1).

222. Nach der Vollendung der
 Verjährung ist der Ver-

pflichtete berechtigt, die Leistung zu
verweigern.

Das zur Befriedigung eines ver-

jährten Anspruchs Geleistete kann
nicht zurückgefordert werden, auch
wem die Leistung in Unkenntniß der

Verjährung bewirkt worden ist. Das
Gleiche gilt von einem vertrags-
mäßigen Anerkenntnisse sowie einer
Sicherheitsleistung des Verpflich-
teten.

223. Die Verjährung eines An-
 spruchs, für den eine

Hypothek ) oder ein Pfandrecht)be-
sieht, hindert den Berechtigten nicht,
seine Befriedigung aus dem verhaf-
teten Gegenstande zu suchen4).

Ist zur Sicherung eines Anspruchs
ein Recht übertragen worden, so kann
die Rückübertragung nicht auf Grund
der Verjährung des Anspruchs ge-
fordert werden.

Diese Vorschriften finden keine
Anwendung bei der Verjährung von
Ansprüchen auf Rückstände von Zin-
sen oder anderen wiederkehrenden
Leistungen.

224. Mit dem Hauptanspruche
verjährt der Anspruch auf

die von ihm abhängenden Nebenleist-
ungen, auch wenn die für diesen An-

spruchgeltende besondere Verjährung
noch nicht vollendet ist.

225. Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft weder aus-

geschlossen noch erschwert werden 5).
Erleichterung der Verjährung, ins-
besondere Abkürzung der Verjähr-
ungsfrist, ist zulässig.

1) „Auch wenn der Anspruch dinglich ist, gilt die accessio temporis.“
Gg. Cohn a. a. O.

) Hypothek s. unten § 1113 ff.
) Pfandrecht bedeutet nur Pfindrecht an beweglichen Sachen (unten

s 1204—1272) oder an Rechien (s. unten §§ 1278—1296).
4) Es zeigt sich hierin die (relative) Selbstständigkeit des hypothekarischen

oder pfandrechllichen dinglichen Rechts.
5) Denn das Rechtsinstitut der Verjährung hat ein öffentliches Interesse.
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Sechster Abschnitt.

Ausübung der Rechte. Selbstvertheidigung.
Selbsthülfe.

226. Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie

nur den Zweck haben kann, einem

Anderen Schaden zuzufügen 1).

227. Eine durch Nothwehr ge-
botene Handlung ist nicht

widerrechtlich).
Nothwehr ist diejenige Vertheidig-

ung, welche erforderlich ist, um einen

gegenwärtigen rechtswidrigen An-
griff von sich oder einem Anderen

abzuwenden.

228. Wer eine fremde Sache
beschädigt oder zerstört,

um eine durch sie drohende Gefahr
von sich oder einem Andern abzu-

wenden, handelt nicht widerrechtlich,
wenn die Beschädigung oder die

Zerstörung zur Abwendung der Ge-
fahr ersorderlich ist und der Schaden
nicht außer Verhältniß zu der Ge-
fahr steht. Hat der Handelnde die
Gefahr verschuldet, so ist er zum

Schadensersatze verpflichtet.

229. Wer zum Zwecke der
 Selbsthülfe eine Sache

wegnimmt, zerstört oder beschädigt
oder wer zum Zwecke der Selbsthülfe

einen Verpflichteten, welcher der

Flucht verdächtig ist, festnimmt oder
den Widerstand des Verpflichteten
gegen eine Handlung, die dieser zu

dulden verpflichtet ist, beseitigt, han—
delt nicht widerrechtlich, wenn obrig-
keitliche Hülfe nicht rechtzeitig zu er-
langen ist und ohne sofortiges Ein-
greisen die Gefahr besteht, daß die
Verwirklichung des Anspruchs ver-
eitelt oder wesentlich erschwert werde.

230. Die Selbsthülfe darf nicht
vweitergehen, als zur Ab-

wendung der Gefahr erforderlich ist.
Im Falle der Wegnahme von

Sachen ist, sofern nicht Zwangsvoll-
streckung erwirkt wird, der dingliche
Arrest zu beantragen.

Im Falle der Festnahme des Ver-
pflichteten ist, sofern er nicht wieder

in Freiheit gesetzt wird, der persön-
liche Sicherheitsarrest bei dem Amts-
gerichte zu beantragen, in dessen Ve-
zirke die Festnahme erfolgt ist; der
Verpflichtete ist unverzüglich dem
Gerichte vorzuführen.

Wird der Arrestantrag verzögert
oder abgelehnt, so hat die Rückgabe
der weggenommenen Sachen und die

Freilossung des Festgenommenen un-

verzüglich zu erfolgen.
231. Wer eine der im §229

"bezeichneten Handlungen
in der irrigen Annahme vornimmt.
daß die für den Ausschluß der Wider-

rechtlichkeit erforderlichen Voraus-

1) Allgemeines Chikaneverbot, von der RTK. nebst dem ersten Theile der
obigen nun dreitheiligen Ueberschrift des sechsten Abschnitts beigefügt. Demselben
Gedanken dienten beschränkter die §§ 887, Abs. 2, 888 d. RVorl.

2) „Ritterschaft ist keine Sünde“, altdeutsches Sorichwort. Das — alt-

germanische — Pfändungsrecht (Schüttung, Viehpfändung) zum Schutze der
Felder u. s. w. ist dem Landesrecht vorbehalten, s. E. 89 mit Anm.
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setzungen vorhanden seien, ist dem
anderen Theile zum Schadensersatze
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verpflichtet, auch wenn der Irrthum

nicht auf Fahrlässigkeit beruht.

Abschnirt.

Sicherbeitsleistung 1)).

Wer Sicherheit zu leisten
22.3 hat, kann dies bewirken:

durch Hinterlegung von Geld
oder Werthpapieren ),

durch Verpfändung von Forder-
ungen, die in das Reichsschuld-
buch oder in das Staatsschuld-

buch eines Bundesstaats1) ein-
getragen sind,

durch Verpfändung beweglicher
Sachen,

durch Bestellung von Hypotheken
an inländischen Grundstücken,

durch Verpfändung von Forder-
ungen, für die eine Hypothek
an einem inländischen Grund-

stücke besteht, oder durch Ver-
pfändung von Grundschulden
oder Rentenschulden an in-

ländischen Grundstücken.
Kamn die Sicherheit nicht in dieser

oder die Werthpapiere nach landes-

gesetzlicher Vorschrift in das Eigen-
thum des Fiskus oder der als Hinter-
legungsstelle bestimmten Anstalt
übergehen, ein Pfandrecht an der

Forderung auf Rückerstattung.

234.  Werthpapiere sind zur
 Sicherheitsleistung nur

geeignet, wenn sie auf den Inhaber
lauten, einen Kurswerth haben und

einer Gattung angehören, in der

Mündelgeld angelegt werden darf.
Den Inhaberpapieren stehen Order-
papiere gleich, die mit Blankoindossa-
ment versehen sind.

Mit den Werthpapieren sind die

Zins-, Renten-, Gewinnantheil= und
Erneuerungsscheine zu hinterlegen.

Mit Werthpapieren kann Sicher-
heit nur in Höhe von drei Viertheilen

des Kurswerths geleistet werden.

Weise geleistet werden, so ist die 235.  Wer durch Hinterlegung
Stellung eines tauglichen Bürgen von Geld odervonWerth-
zulässig. papieren Sicherheit geleistet hat, ist

233. Mit der Hinterlegung er. berechtigt, das hinterlegte Geld
 erwirbt der Berechtigte gegen geeignete Werthpapiere, die

hinterlegten Werthpaviere gegen
andere geeignete Werthpapiere oder
gegen Geld umzutauschen.

ein Pfandrecht an dem hinterlegten
Gelde oder an den hinterlegten

Werthpapieren und, wenn das Geld

1) Ueber Beamtenkautionen s. E. 90 mit Anm.
) Sicherheitsleistung für Schadensersatz bei Körperverletzungen s. unten

§ 843 mit Anm. "

) Ueber die Hinterlegung s. § 372 mit Anm., auch §§ 52, 422 u. a.,

E. 144 mit Anm. (Hinterlegungsstellen, Depositenämter nach Landesrecht), E.
4) E. 5.
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236.  Mit einer Buchforderung
gegen das Reich oder gegen

einen Bundesstaat kann Sicherheit
nur in Höhe von drei Viertheilen

des Kurswerths der Werthpapiere

geleistetwerden, deren Aushändigung
der Gläubiger gegen Löschung seiner
Forderung verlangen kann.

237. Mit einer beweglichen
 Sache kann Sicherheit

nur in Höhe von zwei Drittheilen

des Schätzungswerths geleistet wer-
den. Sachen, deren Verderb zu be-

sorgen oder deren Aufbewahrung mit
besonderen Schwierigkeiten verbun-
den ist, können zurückgewiesen
werden.

238. Eine Hypothekenforder--
 ung, eine Grundschuld

oder eine Rentenschuld ist zur Sicher-
heitsleistung nur geeignet, wenn sie

den Voraussetzungen

0.24
entspricht,

unter denen am Orte der Sicher-

heitsleistung Mündelgeld in Hypo-
thekenforderungen, Grundschulden

der Rentenschulden angelegt werdendarf.

Eine Forderung, für die eine

Sicherungshypothek besteht, ist zur
Sicherheitsleistung nicht geeignet.

239. Ein Bürge ist tauglich,
 wenn er ein der Höhe der

zuleistenden Sicherheit angemessenes
Vermögen besitzt und seinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inlande
hat.

Die Bürgschaftserklärung muß
den Verzicht auf die Einrede der

Vorausklage enthalten.
Wird die geleistete Sicher-

heit ohne Verschulden des
Berechtigten unzureichend, so ist sie
zuergänzen oder anderweitige Sicher-
heit zu leisten.
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